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Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung übermit­

telt in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz geändert werden soll. 

Es wird gebeten, bis 

längstens 20. März 1992 

Stellung zu nehmen. 

Es wird ersucht, 25 Ausfertigungen einer allfälligen Stellung­

nahme dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln. 

-Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme einlangen, 

wird die do. Zustimmung zum vorliegenden Gesetzesentwurf ange­

nommen. 

Leermeldungen sind nicht erforderlich. 

Anlage 

1fu~'A': 
Wien, 20. Jänner 1992 

Der Bundesminister: 
Dr. Busek 
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Vor b 1 a t 't 

Probleme 

* Die Studierenden sind am Beginn des Studiums mit Orientie­
rungsproblemen konfrontiert. 

* Die Prüfungsanforderungen sind nicht ausreichend definiert. 
* Die universitäre Autonomie ist im Bereich des Studienrechts 

noch nicht ausreichend verwirklicht. 
* Die Zahl der Prüfungswiederholungen ist im internationalen 

Vergleich überhöht. 
* Keine ausreichende gesetzliche 

Verarbeitung und Übermittlung von 
* Laufende Interpretationsprobleme 

ner Bestimmungen. 

Grundlage zur Ermittlung, 
Daten der Studierenden. 
bei der Voll ziehung einzel-

* Anpassungsbedarf an das (künftige) Übereinkommen zur Schaf­
fung eines Europäisphen Wirtschaftsraumes. 

Ziele 

* Bezeichnung von Orientierungslehrveranstaltungen in den Stu­
dienplänen. 

* Festlegung von Aus"bildungszielen in den Pflicht- und 
Wahlfächern. 

* Ausbau der Autonomie in der vollziehung des Studienrechts. 
* Reduzierung der Zahl der Prüfungswiederholungen. 
* Schaffung einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage im Sinne 

des Datenschutzgesetzes. 
* Neufassung von Bestimmungen, deren Interpretation bisher mit 

Problemen verbunden war. 
* Rechtsanpassung an das (künftige) Übereinkommen zur Schaffung 

eines Europäischen Wirtschaftsraumes. 

Alternative 

*.Hinsichtlich der Anpassung an das (künftige) Übereinkommen 
zur Schaffung eines Europäischen Wirtschaftsraumes besteht 
keine Alternative. 

* ~u den übrigen Vorschlägen ist eine Vielzahl von Alternativen 
denkbar, die jedoch offenkundig den Rahmen eines Vorblattes 
sprengen. 

Kosten 

* keine. 

EG-Konformität 

* gegeben. 
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Bundesgesetz, 

mit dem das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz (AHStG), BGBl. Nr. 

177/1966, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 

280/1991, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 6 Abs. 5 lit. b zweiter Satz entfällt die Wortfolge 

"oder die Meldung als Prüfungskandidat innerhalb der Inskrip­

tionsfrist " . 

2. Im § 6 Abs. 5 lit. d wird der Punkt durch einen Strichpunkt 

ersetzt. Dem § 6 Abs. 5 werden folgende lit. e und fangefügt: 

"e) die unmittelbare Zulassung zum gewählten oder entspre­
chenden Studium im Ausstellungsland des Zeugnisses gemäß 5 7 

Ahs. 1 lit. a Z 3 nach der Zulassung in Österreich verliert; 

f) eine Ergänzungsprüfung (5 7 Abs. 2) oder eine Zusatz­
prüfung auf Grund der Universitätsberechtigungsverordnung in 
der jeweils geltenden .Fassung nicht rechtzeitig ablegt." 

127/ME XVIII. GP - Entwurf 3 von 52

www.parlament.gv.at



I 

I . 
2 

3. Der Einleitungssatz zu § 7 Abs. 1 lautet: 

"§ 7. (1) Das Recht, an einer Universität zum Studium ge­

mäß 5 13 Abs. 1 lit. a, b und f sowie Abs. 3 und 4 zugelassen 

zu werden, wird begründet". 

4. § 7 Abs. 1 lit. b letzter Satz lautet: 

"Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung kann durch 

Verordnung solche Personengruppen bestimmen, deren Reifezeugnis 

auf Grund bestimmter persönlicher Nahebeziehungen zu Österreich 

oder einer Tätigkeit im Auftrag der Republik Österreich jeden­

falls als in Österreich ausgestellt gilt und für die die im 

Abs. 3 festgelegten Fristen und Beschränkungen nicht. gelten." 

5. § 7 Abs. 4 lautet: 

"(4) Bewerbern, die die deutsche Sprache im Ausmaß des 

§ 28 Abs. 5 nicht nachweislich beherrschen, ist die Ablegung 

der Universitäts-Sprachprüfung aufzutragen. Bewerber um das 

Doktoratsstudium gemäß 5 13 Abs. 1 lit. e haben den Nachweis 

der ausreichenden Beherrschung der deutschen Sprache spätestens 

vor der Zulassung zum Rigorosum zu erbringen (5 27 Abs. 2). Als 

Nachweis der ausreichenden Beherrschung gilt insbesondere ein 

Reifezeugnis auf Grund eines Unterrichtes in deutscher Spra-

che. " 

6. Dem § 7 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

"(6) Die Zulassung zum Studium gemäß 5 13 Abs. 1 lit. c, d 

und e erfolgt nach Maßgabe der besonderen Studiengesetze und 

Studienordnungen. Abs. 3, 4 und 5 sind anzuwenden." 
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7. Im § 12 Abs. 1 wird die Wortfolge "Das Bundesministerium für 

Unterricht" durch die Wortfolge "Der Bundesminister für Wissen­

schaft und Forschung" ersetzt. 

8. Im § 12 Abs. 2 wird die Wortfolge "Bundesministeriums für 

Unterricht" durch die Wortfolge "Bundesministers für Wissen­

schaft und Forschung" ersetzt. 

9. Der Einleitungssatz im § 12 Abs. 3 lautet: 

"(3) Anläßlich der Immatrikulation, der Inskription, des 

Abganges von der Universität, der Verleihung eines akademischen 

Grades und einer Berufsbezeichnung sind, unbeschadet der Be­

stimmungen des Bundesstatistikgesetzes 1965, BGBl. Nr. 91, sta­

tistische, auch automationsunterstützte, Erhebungen unter Anga­

be der Matrikelnwmner zulässig über:" 

10. § 12 Abs. 4 lautet: 

"(4) Folgende im Zuge der Verwaltung an den Universitäten 

automationsunterstützt verarbeiteten Daten der Studierenden 

sind semesterweise dem Bundesminister für Wissenschaft und 

Forschung zur Führung einer Zentralen H6rerevidenz und für den 

Hochschulbericht (S 44) zu übermitteln: 

1. Matrikelnwmner, Name und allfällige akademische Grade, 

Geburtsdatum und Geschlecht; 

2. Staatsbürgerschaft und Gebührenstatus gemäß Hochschul-Ta­

xengesetz 1972; 

3. Schulform und Datum der Reifeprüfung; 

4. Stammhochschule, Aufnahme- und Abgangsdatum sowie H6rer­

status; 
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5. Staatenkennzeichen, Postleitzahl und Ort der Zustelladresse 

sowie der Anschrift am Heimatort~ 

6. Kennzeichnung, Zulassungsdatum und - status sowie Inskrip­

tionen jedes Studiums~ 

7. Art und Datum erfolgreich abgelegter studienabschnitts- oder 

studienabschließender Prüfungen." 

11. Dem § 12 wird folgender Ahs. 5 angefügt: 

"(5) Der Universitätsbibliothek sind zur Führung eines 

automationsunterstützten Bibliotheks-Entlehnsystems folgende 

Daten der Studierenden zu übermitteln: Matrikelnummmer, Famili­

enname, Vorname(n), akademischer Grad, Geburtsdatum, Staatsbür­

gerschaft, Geschlecht, Zustell- und Heimatadresse." 

12. § 13 Ahs. 3 lautet: 

"(3) Auf Ansuchen des ordentlichen Hörers ist eine Verbin­

dung von Fachgebieten, deren Studien in verschiedenen besonde­

ren Studiengesetzen oder Studienordnungen geregelt sind, vom 

Rektor der Universität, an der der Schwerpunkt des geplanten 

Studienprogramms liegt, nach Anhörung der zuständigen Organe 

der Universität zu bewilligen, wenn diese Verbindung wissen­

schaftlich sinnvoll erscheint und entweder pädagogisch gerecht­

fertigt oder der Bedarf für diese Art der Berufsvorbildung er­

wiesen ist, ohne daß mit den in den besonderen Studiengesetzen 

festgelegten Möglichkeiten für den Fächertausch und mit den in 

den Studienvorschriften festgelegten Wahlfächern das Auslangen 

gefunden werden kann (studium irregulare). Das Ansuchen hat das 

geplante Studienprogramm jedenfalls ~ter Angabe der Dauer, der 

Studienabschnitte und des Stundenausmaßes der Pflicht- und 

Wahlfächer zu beschreiben. Der Bewilligungsbescheid hat die 

Immatrikulation, den Studiengang und den akademischen Grad nach 
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dem Schwerpunkt des Studienprogramms -festzulegen. Die Bewilli­
gung eines universitätsübergreifenden studium irregulare hat 
durch den Rektor der Universität, an der der Schwerpunkt des 
geplanten Studienprogramms liegt, im Einvernehmen mit dem(n) 
Rektor(en) der beteiligten Universität(en), die ihrerseits die 
zuständigen Organe der Universität anzuh6ren haben, zu erfol-
gen. " 

13. § 13 Abs. 4 lautet: 

"(4) Ein Studienversuch kann durchgeführt werden, wenn die 

zuständigen Organe der Universität die Einrichtung neuer Studi­

enrichtungen (Studienzweige) beantragt haben." 

14. § 14 Abs. 3a entfällt. 

15. § 14 Abs. 7 lautet: 

"(7) Nach Maßgabe der einzelnen besonderen Studiengesetze 

hat das zuständige Organ der Universität auf Antrag des ordent­

lichen Hörers die Inskription von jeweils höchstens zwei Seme­

stern zu erlassen, wenn der ordentliche Hörer innerhalb der 

verkürzten Studiendauer die Voraussetzungen für die Zulassung 

zu den letzten Teilen von Diplom- und Abschlußprüfungen sowie 
von Rigorosen erfüllt." 

16. In § 17 Abs. 2 erhält lit. c die Bezeichnung lit. f. § 17 

Abs. 2 lit. abis c lauten: 

"a) die Festlegung und Bezeichnung von Lehrveranstaltungen 
aus einführenden und das Studium besonders kennzeichnenden Fä­
chern im Umfang von 10 vH der Gesamtstundenzahl des ersten Stu-
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dienabschnittes im ersten Semester; 

b) die Lehrveranstaltungen, die als Pflicht- und Wahlfä­

cher die vorgesehenen Fachgebiete oder Fächer erfassen~ 

c) die Festlegung der Ausbildungsziele in den Pflicht­

und Wahlfächern;" 

17. § 18 Abs. 1 sechster Satz lautet: 

"Die jeweilige Berufsbezeichnung und eine entsprechende Abkür­

zung sind auf Antrag des für die Durchführung des Hochschul­

lehrganges zuständigen Organs der Universität (Abs. 2) festzu­

setzen. " 

18. § 18 Abs. 2 dritter Satz lautet: 

"Diese Beschlüsse sind dem Bundesminister für Wissenschaft und 

Forschung schriftlich mitzuteilen." 

19. Dem § 19 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Für die Immatrikulation und Inskription bei Hochschulkursen 

und Hochschullehrgängen kann unter Berücksichtigung der Dauer 

und des Durchführungszeitraumes eine abweichende Regelung ge­

troffen werden." 

20. § 21 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"(3) Hochschullehrgänge für höhere Studien oder die wis­

senschaftliche Tätigkeit in Betrieben oder außeruniversitären 

Forschungsinstitutionen, , die eine wissenschaftliche Berufsvor­

bildung vermitteln können, sind entsprechend der Art der For­

schungstätigkeit und der Forschungsprojekte der betreffenden 
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Institution sowie nach Art und Umfang der ~itwirkung oder Tä­

tigkeit des Bewerbers nach Maßgabe der Gleichwertigkeit für 
ordentliche Studien anzurechnen und anzuerkennen." 

21. § 21 Abs. 5 lautet: 

-"(5) Die an einer Universität (Hochschule) im Inland für 

das Studium einer anderen Studienrichtung oder die an einer an­
erkannten Hochschule im Ausland abgelegten Prüfungen gemäß S 23 
sind vom zuständigen Organ der Universität anzuerkennen, soweit 

sie den nach der anzuwendenden Studienordnung vorgeschriebenen 

Prüfungen gemäß S 23 gleichwertig sind. Abs. 1 letzter Satz 

gilt sinngemäß." 

22. § 21 Abs. 8 lautet: 

"(8) Die Anrechnung von Studien und die Anerkennung von 

Prüfungen ist eine Angelegenheit des autonomen Wirkungsberei­

ches (S 7 Abs. 2 und 3 lit. bund c UOG) der Universitäten 
(Hochschulen) . " 

23. Dem § 22 wird folgender Satz angefügt: 

"Als Maßstab für die Feststellung sind insbesondere die in den 
Studienplänen festgelegten Ausbildungsziele heranzuziehen." 

24. § 23 Abs. 7 letzter Satz entfällt. § 23 Abs. 6 lautet: 

"(6) Abschlußprüfungen sind Prüfungen, die Kurzstudien, 
Erweiterungsstudien, Aufbaustudien sowie Hochschullehrgänge und 
Hochschulkurse (S 18) beenden." 
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25. § 26 Abs. 3 bis 7 sowie Abs. 9. und 10 lauten: 

"(3) Zur Abhaltung von Diplomprüfungen sind Prüfungskom­

missionen zu bilden. Der Präses und die erforderliche Zahl sei­

ner Stellvertreter sind vom zuständigen Universitätskollegium 

(Fakultätskollegium) aus dem Kreis der Qniversitätsprofessoren 

bzw. Hochschulprofessoren jeweils für eine Funktionsperiode von 
vier Jahren zu bestellen. Die Universitäts lehrer gemäß § 23 

Abs. 1 lit. a UOG der Universität (Fakultät) sind für die Fä­

cher ihrer Lehrbefugnis Mitglieder der Prüfungskommission. Im 

Bedarfsfall sind vOIUzuständigen Universitätskollegium (Faku­
ltätskollegium) auch Universitätslehrer mit Lehrbefugnis gemäß 
5 23 Abs. 1 lit. a UOG anderer Universitäten (Fakultäten) im 

Inland sowie Hochschulprofessore-n und Hochschuldozenten im 

Rahmen ihres Faches als Mitglieder der Prüfungskommission zu 

bestellen. Zu Mitgliedern der Prüfungskommission sind österrei­

chische Staatsbürger zu bestellen. 

(4) Außerdem können bei Bedarf auf Antrag des Präses der 

Prüfungskommission vom zuständigen Universitätskollegium (Fa­

kultätskollegium) sonstige beruflich oder außerberuflich.beson­

ders qualifizierte Fachleute jeweils für eine Funktionsperiode 
von vier Jahren zu Prüfungskommissären bestellt werden, die 

nach Möglichkeit aus dem Kreis der Universitätslektoren zu be­

rufen sind. 

(5) Die Bestellung des Präses und seiner Stellvertreter 

erlischt mit dem Ausscheiden aus dem Dienststand. Scheidet der 
Präses oder einer seiner Stellvertreter vorzeitig aus, so ist 

erforderlichenfalls für den Rest der Funktionsperiode ein Er­
satz zu bestellen. 

(6) Für Abschlußprüfungen bei Hochschulkursen ist der Abs. 

2, für Abschlußprüfungen bei allgemeinen Hochschullehrgängen 

sind die Abs. 3, 4, 5, 8 und 10, bei Hochschullehrgängen zur 

Fortbildung und Hochschullehrgängen für höhere Studien die Abs. 
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7 und 10 sinngemäß anzuwenden. Werden· zur Vorbereitung von Er­

gänzungsprüfungen Hochschullehrgänge eingerichtet, so gelten 

deren Abschlußprüfungen als Ergänzungsprüfungen gemäß S 7 Abs. 
1 lit. a Z 3, Abs. 2 und 4. 

(7) Die prüfungskommission für Rigorosen besteht aus dem 

Rektor (Dekan) als Präses und den Universitäts lehrern mit Lehr­

befugnis gemäß § 23 Abs. 1 lit. a UOG der Universität (Fakul­

tät) als Prüfungskommission. Im Bedarfsfall sind vom zu­
ständigen Universitätskollegium (Fakultätskollegium) auch Uni­

versitätslehrer mit Lehrbefugnis gemäß S 23 Abs. 1 lit. a UOG 
anderer Universitäten (Fakultäten) im Inland sowie Hochschul­

professoren und Hochschuldozenten im Rahmen ihres Faches als 

Mitglieder der Prüfungskommission zu bestellen. Zu Mitgliedern 

der Prüfungskommission sind österreichische Staatsbürger zu be­

stellen. 

(9) Die Diplomarbeiten sind von einem, die Dissertationen 

von zwei Begutachtern innerhalb von höchstens sechs Monaten zu 

beurteilen. Die Begutachter sind vom Präses der zuständigen 

Prüfungskommission aus deren Mitgliedern auszuwählen. Der Uni­

versitätslehrer, der den Verfasser einer Diplomarbeit oder 

Dissertation betreut hat (§ 5 Abs. 2 lit. f und g), ist jeden­

falls zum Begutachter zu bestellen. Der zweite Begutachter kann 

einem nahe verwandten Fach entnommen werden. Können sich die 

Begutacher einer Dissertation über die Approbation und die Be­

notung nicht einigen, so hat der Präses der Prüfungskommission, 

sofern sich der Kandidat nicht mit der ungünstigeren Benotung 

einverstanden erklärt, einen dritten Begutachter zu bestellen, 

der zumindest einem nahe verwandten Fach angehören muß. Die Be­

gutachtung der Dissertation durch den dritten Begutachter hat 

innerhalb von höchstens sechs Monaten zu erfolgen. Für die 

Approbation ist die Mehrheit der Gutachter maßgebend. 

(la) Prüfungs senate sind zur kommissionellen Abhaltung von 

Diplomprüfungen und Rigorosen sowie zur letzten zulässigen Wie-
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derholung von Einzelprüfungen (§ 30 Abs. 5) vom Präses der Prü­

fungskommission aus deren Mitgliedern zusammenzusetzen. Begut­

achter (Ahs. 9) haben dem Prüfungs senat anzugehören, doch ist 

im Verhinderungsfall eine Vertretung zulässig. Einem Senat ha­

ben einschließlich des Vorsitzenden wenigstens drei Personen 

anzugehören. Der Präses hat ein Mitglied zum Vorsitzenden des 

Prüfungs senates zu bestellen. -Für jedes Prüfungs fach oder des­

sen Teilgebiet ist ein Prüfer namhaft zu machen. Auch der Prä­

ses kann als Prüfer mitwirken, wenn das Fach in den Rahmen sei­

ner Lehrbefugnis fällt. Die Prüfer sind dem Kandidaten minde­

stens zwei Wochen vor der Prüfung bekanntzugeben." 

26. § 27 Abs. 3 und Abs. 7 erster Satz lauten: 

"(3) Prüfungen sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 19 

Abs. 2, jedenfalls aber am Anfang und am Ende jedes Semesters 

anzusetzen. Die Frist für die Anmeldung zu einer Prüfung hat 

mindestens eine Woche zu betragen. Wünsche, die der Kandidat 

hinsichtlich der Person seiner Prüfer äußert, hat der Präses 

der Prüfungskommission, so sie dem Studienablauf entsprechen, 

nach Maßgabe der personellen und zeitlichen Möglichkeiten zu 

berücksichtigen. Die einzelnen Prüfungstermine und die Namen 

der Prüfer sind, von persönlichen Vereinbarungen abgesehen, 

spätestens zwei Wochen vor Abhaltung der betreffenden Prüfung 

an der Amtstafel der Universitätsdirektion (des Rektorates, der 

Akademiedirektion, des Dekanates) zu verlautbaren. Der Kandidat 

ist berechtigt, die Anmeldung bis spätestens eine Woche vor dem 

Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen zurückzuziehen. Der 

Präses der zuständigen Prüfungskommission hat die Prüfungstage 

festzusetzen und die Kandidaten durch Verlautbarung an der 

Amtstafel zu verständigen. Die Vertretung eines verhinderten 

Prüfers durch einen anderen Prüfungskommissär für denselben 

Prüfungsgegenstand ist zulässig. 
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(7) Die Beratung und Abstimmung über das Ergebnis einer 
kommissionellen Prüfung hat in nichtöffentlicher Sitzung des 

Prüfungs senates nach einer Aussprache zwischen den Mitgliedern 

zu erfolgen." 

27. § 28 Abs. 1, 4 und 5 lauten: 

"§ 28. (1) Die Unive:tsitätslehrer, zu deren Lehr (Unter­
richts)befugnis eine lebende Sprache gehört, haben auf Antrag 
eines Kandidaten Prüfungen aus dieser Sprache abzuhalten (Uni­

versitäts-Sprachprüfung). 

(4) Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, haben 
die Universitäts-Sprachprüfung in deutscher Sprache abzulegen. 

(5) Ausländische (staatenlose) Bewerber gemäß 5 7 Abs. 4 
haben nachzuweisen, daß sie die deutsche Sprache in einem Aus­
maß beherrschen, das einen e~folgreichen Studienfortgang und 
den Abschluß des Studiums in angemessener Zeit erwarten läßt." 

28. § 30 Abs. 1 lautet: 

"5 30. (1) Nicht bestandene Einzelprüfungen, Teilprüfungen 
einer Gesamtprüfung, Prüfungsarbeiten oder wissenschaftliche 
Arbeiten dürfen nur dreimal, nicht bestandene kommissionelle 
Prüfungen dürfen nur zweimal wiederholt werden." 

29. Im § 30 Abs. 3 letzter Satz entfällt die Wortfolge "oder 

vom Fakultätskollegium (Abs. 1)". 
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30. § 32 lautet: 

"§ 32. Ungültige Prüfungen 

Eine Prüfung, zu der die Zulassung oder bei deren Abhal­
tung der Erfolg auch nur in einem Teil erschlichen wurde, ist. 

vom Präses der Prüfungskommission für ungültig zu erklären. 

Nach Erwerbung des akademischen Grades gilt § 37." 

31. § 33 Abs. 2 lautet: 

"(2) Zeugnisse über Kolloquien sowie über die erfolgreiche 

Teilnahme an Lehrveranstaltungen, ausgenommen Vorlesungen, sind 

vom Leiter der Lehrveranstaltung, Zeugnisse über Einzelprüfun­

gen und Teilprüfungen sowie über Prüfungen gemäß § 28 sind vom 

Prüfer, Zeugnisse über kommissionelle prüfungen vom Vorsitzen­

den des Prüfungssenates, Zeugnisse über Gesamtprüfungen vom 
Präses der zuständigen Prüfungskommission zu unterfertigen." 

32. § 40 lautet: 

"§ 40. Nostrifizierung ausländischer akademischer Grade 

und Studienabschlüsse 

reich 
tigen 

(1) Personen, die entweder selbst einen Wohnsitz in Öster­
oder die mindestens einen gesetzlichen Unterhaltspflich­
haben, bei dem dies der Fall ist, und die an einer aner-

kannten Hochschule im Ausland ein Studium abgeschlossen haben, 
sind berechtigt, die Anerkennung dieses Studienabschlusses als 
Abschluß eines ordentlichen Studiums gemäß S 13 Abs. 1 lit. a, 
e und f sowie Abs. 4 bei dem zuständigen Organ einer Univer­
sität (Hochschule), an der das entsprechende ordentliche Studi­
um eingerichtet ist, zu beantragen (Nostrifizierung). Falls das 
Studium von mehr als einer Universität (Hochschule, Fakultät) 
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gemeinsam durchgeführt wird, ist die Nostrifizierung im Einver­
nehmen mit den zuständigen Organen der beteiligten Universitä­
ten (Hochschulen, Fakultäten) durchzuführen. 

(2) Der Antragsteller hat das entsprechende ordentliche 
Studium im Inland sowie den entsprechenden akademischen Grad 
anzugeben. Folgende Nachweise sind vorzulegen: 

a) Geburtsurkunde; 
b) der Nachweis eines Wohnsitzes des Antragstellers oder eines 

seiner gesetzlichen Unterhaltspflichtigen in österreich; 
c) das Reifezeugnis oder die Urkunde, auf Grund derer der Be­

werber an der ausländischen Hochschule zum Studium zugelas­
sen wurde; 

d) einen Nachweis über die einer 6sterreichischen Universität 
(Hochschule) vergleichbare Qualität der anerkannten auslän­
dischen Hochschule, soferne diese für das zuständige Organ 
nicht außer Zweifel steht; 

e) die Nachweise über die an der ausländischen Hochschule be­
suchten Lehrveranstaltungen, abgelegten Prüfungen und ange­
fertigten wissenschaftlichen Arbeiten; 

f) diejenige(n) Urkunde(n), die als Nachweis des Abschlusses 
des ausländischen Studiums beziehungsweise über die Ver lei­

des ausländischen akademischen Grades ausgestellt wur-hung 
de(n). 

Die Unterlagen gemäß lit abis e k6nnen auch in beglaubigter 
Abschrift vorgelegt werden. 

(3) Das zuständige Organ der Universität (Hochschule) hat 
unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt des Ansuchens gelten­
den inländischen Studienvorschriften einschließlich des gelten­
den Studienplanes zu prüfen, ob das ausländische Studium des 
Antragstellers hinsichtlich der Anforderungen, des Gesamtumfan­
ges sowie der Studieninhalte so aufgebaut war, daß es mit dem 
im Antrag genannten inländischen Studium in bezug auf das Er-
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gebnis der Gesamtausbildung als gleichwertig anzusehen ist. Da­

bei hat das zuständige Organ die allfällige Zuordnung zu einem 

Studienzweig beziehungsweise die Gleichwertigkeit mit einem 

Studium, das durch besondere Vorschriften über Kombinationen 

oder Fächertausch gestaltet wurde, von Amts wegen festzustellen 

und im Nostrifizierungsbescheid zu vermerken. Im Rahmen des 

Parteiengeh6rs kann auch ein Stichproben-Test durchgeführt 

werden, um nähere Auskünfte über die Inhalte des ausländischen 

Studiums zu erhalten. Treffen einzelne Voraussetzungen nicht 

zu, so ist dem Antragsteller mitzuteilen, daß die Absolvierung 

bestimmter Lehrveranstaltungen oder einzelner Prü~ungen oder 

Prüfungsteile zur Herstellung der Gleichwertigkeit erforderlich 

ist. Eine Inskription ist hiefür nicht erforderlich. 

(4) Das zuständige Organ der Universität (Hochschule) kann 

die Nachsicht von der Vorlage einzelner Unterlagen erteilen, 

wenn innerhalb einer angemessenen Frist glaubhaft gemacht wird, 

daß ihre Beibringung unmöglich oder mit übergroßen Schwierig­

keiten verbunden ist, und die vorgelegten Unterlagen für eine 

Entscheidung ausreichen. 

(5) Das zuständige Organ der Universität (Hochschule) hat 

nach Maßgabe der Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen des Abs. 

3 festzulegen, welchem Studienabschluß im Inland der Studienab­

schluß im Ausland entspricht, und welcher inländische akademi­

sche Grad auf Grund der Nostrifizierung zu führen ist. Das 

Recht auf Führung des ausländischen akademischen Grades gemäß 

§ 39 bleibt unberührt. 

(6) Die erfolgte "Nostrifizierung ist vom zuständigen Organ 

der Universität (Hochschule) auf der entsprechenden Urkunde ge­

mäß Ahs. 2 lit. f zu vermerken. 

sor 

die 

(7) Mit Dienstantritt als Ordentlicher Universitätsprofes-

oder Ordentlicher Hochschulprofessor in 

Studienabschlüsse an einer anerkannten 

Österreich gelten 

Hochschule im Aus-
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land sowie die im Ausland erworbenen akademischen Grade als no­

strifiziert. Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

hat nach Anhören des zuständigen Organes der Universität (Hoch­

schule) unter sinngemäßer Anwendung des Ahs. 5 die Nostrifizie­

rung zugleich mit der Ernennung festzustellen. 

(8) Beantragt eine Person, die ein ordentliches Studium an 

einer anerkannten Hochschule im Ausland zu absolvieren beab­

sichtigt, die Feststellung der Gleichwertigkeit dieses Studiums 

unter Vorlage der für die Beurteilung erforderlichen Unterla­

gen, so ist unter sinngemäßer Anwendung der Abs. 3 und 4 be­

scheidmäßig festzustellen, ob und gegebenenfalls unter welchen 

Bedingungen das im Ausland durchzuführende Studium nostrifi­

ziert werden kann. 

(9) Auf Nostrifizierungsverfahren sind die Bestimmungen 

über Anrechnung von Studien und Anerkennung von Prüfungen (5 21 

Abs. 1 und Abs. 5) nicht anzuwenden. 

(10) Ein Nostrifizierungsantragfür ein bestimmtes abge­

schlossenes Studium im Ausland kann nur an einer einzigen Uni­

versität (Hochschule) eingebracht werden. Wird der Antrag zu­

rückgezogen, ist eine neuerliche Einbringung zulässig. 

(11) 5 37 ist sinngemäß anzuwenden. 

(12) Zwischenstaatliche Vereinbarungen werden durch die 

vorangehenden Absätze nicht berührt." 
I 

33. § 43 Ahs. 2 bis 4 lauten: 

"(2) Eine Berufung gegen die Beurteilung einer Prüfung, 

einer wissenschaftlichen Arbeit oder der Teilnahme an einer 

Lehrveranstaltung ist unzulässig (Art. II Ahs. 6 lit. d EGVG 

1991). Dem Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungsunter-
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lagen (Gutachten oder Korrekturen schriftlicher Prüfungen, Prü­

fungsarbeiten, Diplomarbeiten oder Dissertationen) zu gewähren, 
wenn er dies innerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe des Be­
urteilungsergebnisses beantragt. 

(3) Gegen Bescheide der Präsides von Prüfungskommissionen, 
mit denen die Zulassung zu einer Prüfung verweigert (§ 27), ei­

ne Prüfung für ungültig erklärt (§ 32), eine Entscheidung gemäß 

§ 29 Abs. 3 getroffen wird, und gegen Bescheide von Einzelprü­
fern, mit denen eine Verfügung gemäß § 30 Abs. 3 getroffen 

wird, ist die Berufung an das oberste Kollegialorgan zulässig. 

(4) Gegen alle sonstigen Bescheide in Prüfungsangelegen­
heiten sind Berufungen unzulässig." 

34. Dem § 45 werden folgende Absätze 12 bis 18 angefügt: 

"(12) Die Änderungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung 
der Novelle BGBl. Nr •••• /1992 treten mit 1. September 1992 in 

Kraft. 

(13) S 6 Abs. 5 lit. e und f sind auf jene Studierenden, 

die vor dem 1. September 1992 an einer 6sterreichischen Univer­
sität zum Studium rechtskräftig zugelassen worden sind, nicht 

anzuwenden. S 14 Abs. 3a ist auf diese Studierenden weiterhin 
anzuwenden. 

(14) Für Ansuchen gemäß S 13 Abs. 3, die vor dem 1. Sep­
tember 1992 ~ Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

eingelangt sind, ist S 13 Abs. 3 in der Fassung vor der Novelle 
BGBl. Nr •..• /1992 anzuwenden. 

(15) Für die Wiederholung von Prüfungen und wissenschaft­

lichen Arbeiten, die bereits vor Inkrafttreten der Änderungen 

dieses Bundesgesetzes in der Fassung der Novelle BGBl. Nr. 
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••• /1992 negativ beurteilt wurden, is~ 5 30 Abs. 1 und 3 in der 
Fassung vor der Novelle BGB1. Nr ..•• /1992 anzuwenden. 

(16) 5 40 in der Fassung der Novelle BGB1. Nr •••• /1992 
ist auf alle jene Verfahren anzuwenden, die nach dem 1. Septem­

ber 1992 anhängig gemacht werden. 

(17) Die zuständigen Organe der Universitäten (Hochschu­
len) sind verpflichtet, die an 5 17 Abs. 2 lit. a und c in der 
Fassung der Novelle BGB1. Nr .... /1992 angepaßten Studienpläne 
spätestens mit Beginn des Wintersemesters 1993/94 -in Kraft zu 
setzen. Die Studienpläne dürfen bereits vor dem 1. September 
1992 verlautbart, jedoch frühestens mit 1. September 1992 in 

Kraft gesetzt werden. 

(18) Wenn die zuständigen Organe der Universitäten (Hoch­

schulen) bis zum 31. März 1993 den Studienplan nicht den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung der Novelle 
BGBl. Nr~ ••• /1992 angepaßt haben, ist der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung berechtigt, dem zuständigen Organ 

der Universität (Hochschule) den Entwurf einer entsprechenden 
Änderung des Studienplanes zu übermitteln; wird auf Grund des 
Entwurfes binnen eines Monats vom zuständigen Organ der Univer­
sität (Hochschule) keine entsprechende Änderung des Studienpla-
nes vorgelegt, kann der Bundesminister 

Forschung einen 5 17 Abs. 2 lit. a und 
Novelle BGB1. Nr •••• /1992 entsprechenden 

sen. " 

für Wissenschaft und 
c in der Fassung der 
Studienplan zu erlas-
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E R LÄ U T E RUN' GEN 

Allgemeines 

Das Allgemeine Hochschul-Studiengesetz ist im Jahre 1991 zwei­

mal novelliert worden. Die Novelle BGBl. Nr. 25/1991 schuf die 

studienrechtlichen Voraussetzungen für die Teilnahme Öster­

reichs an den EG-Programmen ERASMUS und COMETT, die Novelle 

BGBl. Nr. 280/1991 brachte eine gänzliche Neufassung der Zulas­

sungsvorschriften für Ausländer als Vorwegnahme der notwendigen 

Rechtsanpassung an den Europäischen Wirtschaftsraum. 

Beide Novellen beruhen auf Initiativanträgen des Nationalrates. 

Aus diesem Grund war es nicht möglich, einige bedeutsame Ände­

rungen, die einer längeren Ausarbeitung und einer umfassenden 

Begutachtung bedurft hätten, in das Allgemeine Hochschul­

Studiengesetz einzubauen. 

Der nunmehr vorliegende Entwurf einer Regierungsvorlage für 

eine neuerliche Novellierung des AHStG dient mehreren Zielset­

zungen: 

1. Zur weiteren Erfüllung des Regierungsübereinkommens im Be­

reich von Wissenschaft und Forschung soll zur besseren Ori­

entierung der Studienanfänger eine Studieneingangsphase ge­

staltet werden. Dabei soll dem Studierenden in einem zumut­

baren Umfang ein Le~rangebot zur verfügung gestellt werden, 

das es ihm ermöglicht, bereits im ersten Semester mit den 

Anforderungen des Studiums in Ausbildung und Beruf vertraut 

zu werden.·- Diese bessere Orientierung am Beginn soll zu 

einer Verringerung der Zahl der Studienabbrecher im Verlauf 

des weiteren Studiums führen. 
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2. Der Anpassungsbedarf an den Europäischen Wirtschaftsraum be­

stand nicht nur hinsichtlich der Zulassung von Ausländern. 

Einige weitere Bestimmungen, die zum Beispiel auf die öster­

reichischeStaatsbürgerschaft abstellen, sind umzugestalten. 

3. Die strengen Anforderungen.des Datenschutzgeseztes erfordern 

eine klare und eindeutige Regelung der Verarbeitung und 

Übermittlung von Daten der Studierenden. 

4. Die universitäre Autonomie im Studienrecht ist weiter auszu­

bauen. Dabei sollen die Genehmigungsverfahren betreffend 

studia irregularia sowie Hochschulkurse und Hochschullehr­

gänge im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

entfallen. 

5. Im den Entwurf der Regierungsvorlage wurden weitere Bestim­

mungen aufgenommen, die der Berücksichtigung von Rechtspro­

blemen dienen, die in der täglichen Vollzugspraxis aufgetre­

ten sind. Dabei sollen dringliche Probleme gelöst werden, 

ohne der grundlegenden Reform des Studienrechts vorzugrei­

fen. 

Die vorgeschlagenen Änderungen verursachen keine Mehrkosten für 

den Bund. 

Die EG-Konformität der vorgeschlagenen Regelungen ist gegeben 

beziehungsweise soll gerade durch sie hergestellt werden. 

Die verfassungsrechtliche Grundlage bildet Art. 14 B-VG. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Z 1: 

Die Änderung dient der Rechtsbereinigung, da das Institut des 
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Prüfungskandidaten keine andere Funktion hat als jenes der 

Inskription; beides dient der Rückmeldung bei der Universität. 

Zu Z 2: 

Mit dieser Bestimmung werden zwei neue Exmatrikulierurigstatbe­

stände geschaffen. In beiden Fällen wurde die Immatrikulation 

unter Voraussetzungen vorgenommen, die nach rechtskräftiger Zu­

lassung wegfallen bzw. unter Bedingungen, die nicht zeitgerecht 

erfüllt werden: 

Die Zulassung von ausländischen Studierenden setzt im Zusammen­

hang mit dem Erfordernis der besonderen Hochschulreife (§ 7 

Abs. 1 lit. b) den Nachweis voraus, daß der Zulassungswerber im 

Ausstellungsland des Reifezeugnisses unmittelbar zu dem gewähl­

ten oder einem entsprechenden Studium zugelassen werden kann. 

Diese Bestimmung ist in der Vollziehung dann unproblematisch, 

wenn ein Ausländer ein Studium in Österreich ohne entsprechende 

Vorstudien im Ausstellungsland des Reifezeugnisses beginnt. 

Problematisch ~ird dies in jenen Fällen, in denen ausländische 

Studierende ein Studium in Ausland begonnen haben, dort kurz 

vor dem Ausschluß auf Grund negativer Leistungen stehen und vor 

einer endgültigen Entscheidung über den Studienausschluß im 

Ausland für das entsprechende Studium in Österreich die Zulas­

sung beantragen. Zum Zeitpunkt der Antragsteilung und auch zum 

Zeitpunkt der Entscheidung liegen alle Voraussetzungen vor, die 

Zulassung erfolgt durch einen positiven Bescheid. Wenn nach der 

Zulassung in Österreich der Ausschluß im Ausland erfolgt, ist 

zwar die Voraussetzung des § 7 Abs. 1 lit. b nicht mehr gege­

ben, einem Widerruf der Zulassung steht jedoch ein rechtskräf­

tiger Bescheid entgegen. Um diesem rechtspolitisch unerwünsch­

ten Zustand zu begegegnen, wird in § 6 Abs. 5 für diese Fälle 

eine zusätzlicher Exmatrikulierungstatbestand aufgenommen 

(lit. e). 
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In einigen besonderen Studiengesetzen und Studienordnungen 

werden Ergängzungsprtifungen vorgesehen, deren Ablegung zwar 

nicht formell Zulassungsvoraussetzung ist, die jedoch materiell 

eine Zulassungsvoraussetzung bilden und bis zu einem bestimmten 

Zeitpunkt nach der Zulassung nachgewiesen werden müssen. Ebenso 

sind nach Maßgabe der Universitätsberechtigungsverordnung Zu­

satzprüfungen für bestimmte Studienrichtungen abzulegen, die 

teilweise vor Immtrikulation und teilweise bis zu einem späte­

ren Zeitpunkt nachgewiesen werden müssen. Auf Grund der bishe­

rigen Bestimmungen konnte der Studierende, der die Vorausset­

zungen nicht zeitgerecht erfüllt hat, zwar weiterhin inskribie­

ren, die Semester waren jedoch in die Studiendauer nicht einre­

chenbar. Da es sich dabei um keine adäquate, effektiv vollzieh­

bare Regelung handelt, soll nunmehr das Versäumnis der zeitge­

rechten Ablegung zur Exmatrikulierung führen. Diese ist deshalb 

gerechtfertigt, da ein materielles Zulassungserfordernis letzt­

lich (noch) nicht erfüllt wurde. Nach erfolgter Ablegung der 

betreffenden Prüfung(en) kann eine neuerliche Immatrikulation 

b~antragt werden (lit. f). 

Zu Z 3: 

Mit dieser Regelung soll nunmehr festgelegt werden, daß der 

Nachweis der allgemeinen und besonderen Hochschulreife sowie 

allenfalls damit verbundene Zusatz- und Ergänzungsprüfungen nur 

für die Zulassung zu einem "Grundstudium" erforderlich sind. 

Damit im zusammenhang steht Z 6 dieses Entwurfes. 

Zu Z 4: 

Bei der Endredaktion der Novelle zum AHStG, BGBl. Nr. 280/1991, 

die auf einem Initiativantrag des Nationalrates beruhte, wurde 

zwar für die gleichgestellten Ausländer im Zulassungsverfahren 

die Ausnahme von den Antragsfristen normiert, nicht jedoch die 
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verbundene Ausnahme von den Beschränkungen 

vorhandenen Studienplätze berücksichtigt. 

Dieses Versehen ist zwar interpretativ auflösbar, soll jedoch 

durch die vorgesehene Ergänzung bereinigt werden. 

Zu Z 5: 

Die teilweise Neufassung des § 7 Abs. 4 erfolgt zunächst zur 

redaktionellen Anpassung an die Änderungen im § 28 (vgl. dazu 

Z 27 dieses Entwurfe$J.'- -Einem dringenden Bedürfnis insbesondere 

auch im Hinblick auf eine Verstärkung der Internationalisierung 

entspricht die Bestimmung, daß für ein weiterführendes Doktor­

atsstudium der Nachweis der ausreichenden Beherrschung der 

deutschen Sprache eine Voraussetzung nicht schon für die Zulas­

sung zum Studium, sondern erst für die Zulassung zum abschlie­

ßenden Rigorosum bilden soll. 

Für den Großteil der Doktoratsstudien ist die deutsche Sprache 

nicht unbedingt erforderlich, da auf Grund der Verfassungsbe­

stimmung des § 13c AHStG sowohl Dissertationen als auch Rigoro­

sen in einer Fremdsprache zulässig sind. Vertreter der Univer­

sitäten haben bereits wiederholt darauf hingewiesen, daß es für 

ausländische Studierende, die die Möglichkeit haben, in Öster­

reich in einer lebenden Fremdsprache die Dissertation zu ver­

fassen, Lehrveranstaltungen zu besuchen und Rigorosen abzule­

gen, unbillig ist, schon vor der Zulassung zum Doktoratsstudium 

die deutsche Sprache in einem ausreichenden Ausmaß beherrschen 

bzw. erlernen zu müssen. Da einerseits diese Kritik zumindest 

teilweise gerechtferigt erscheint, jedoch andererseits ein 

Mindestmaß an Kenntnis der deutschen Sprache von einem Studie­

renden in Österreich verlangt werden kann und soll, wird im 

vorliegenden Entwurf eine Kompromißvariante vorgeschlagen. 

Spätestens bei der Zulassung zum Rigorosum wäre nunmehr die 

ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache nachzuweisen. 
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Die sachliche Rechtfertigung für diese differenzierte Behand­

lung von Studierenden, die ein Diplomstudium, und jenen, die 

ein weiterführendes Doktoratsstudium absolvieren wollen, liegt 

insbesondere in der unterschiedlichen Verweildauer in Öster­

reich. Da ein Diplomstudium zumindestens acht Semester umfaßt, 

ist es einem Studierenden - abgesehen von der Notwendigkeit der 

Sprachkenntnis bei einern länger dauernden Aufenthalt in Öster­

reich - auch zumutbar, vor der Zulassung zum Studium einen der 

im universitären Bereich in ausreichendem Maße angebotenen 

Deutsch-Kurse zu besuchen. Die viel kürzere Dauer der weiter­

führenden Doktoratsstudien (derzeit zwei bis vier Semester) 

rechtfertigt die unterschiedliche Behandlung, da in diesem Fall 

der Besuch eines Deutsch-Kurses vor der Zulassung zum Studium 

zu unbilligen Härten führen kann. 

Im übrigen entspricht Abs. 4 der bisherigen Regelung. 

Zu Z 6: 

Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit Z 3 zu sehen. Bisher 

wurde im Zulassungsverfahren nicht differenziert, ob'ein Bewer­

ber ein "Grundstudium" oder ein weiterführendes Studiums absol­

vieren will. Es erscheint unbillig, von einem Bewerber eine Er­

gänzungs- oder Zusatzprüfung zur Herstellung der Gleichwertig­

keit des Reifezeugnisses zu verlangen, der bereits ein Diplom 

im Ausland erworben hat. Es sollte vielmehr sinnvollerweise an 

die unmittelbar vorangehende Vorbildung angeknüpft werden: für 

die Zulassung zu "Grundstudien" (Diplomstudien, Kurzstudien und 

Doktoratsstudien, die der wissenschaftlichen Berufsvorbildung 

dienen), bilden die allgemeine und besondere Hochschulreife die 

Voraussetzung. Für weiterführende Studien. {Erweiterungsstudien, 

Aufbaustudien und Doktoratsstudien, die über die Diplomstudien 

hinaus der Weiterentwicklung der Befähigung zu selbständiger 

wissenschaftlicher Arbeit dienen) bildet ein abgeschlossenes 
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Diplomstudium nach Maßgabe der besonderen Studiengesetze und 

Studienordnung die Grundlage. 

Die weiteren Bestimmungen des § 7, nämlich die Abs. 3 bis 5 

sollen weiterhin .auch für weiterführende Studien anwendbar 

bleiben. 

Zu Z 7: 

Die Änderung dient der Anpassung an die nunmehrige Kompetenz­

verteilung im Bundesministeriengesetz. 

Zu Z 8: 

Die Änderung dient der Anpassung an die nunmehrige Kompetenz­

verteilung im Bundesministeriengesetz. 

Zu Z 9: 

Für die Erfassung der Matrikelnummer ist im Hinblick auf das 

Datenschutzgesetz eine eindeutige Rechtsgrundlage erforderlich. 

Sämtliche bisherigen statistischen Erhebungen haben die Matri­

kelnummer als Datensatzkennung auf den Statistikformularen vor­

gesehen. Die Neufassung stellt sicher, daß das System der Hoch­

schulstatistik, das zum Teil auf statistischen Erhebungen bei 

Studierenden, zum größeren Teil aber auf Verwaltungsdaten be­

ruht, die von den Universitäten über das Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung an das Österreichische Statistische 

Zentralamt gelangen, nicht neu konzipiert werden muß. 
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Zu Z 10: 

Anläßlich der Vorbereitung der Universitäts-Studienevidenzver­

ordnung (BGBl.Nr.219/1989) hat der Datenschutzrat die nähere 

Spezifikation der von § 12 Abs .. 4 AHStG erfaßten Datenarten im 

Verordnungsweg (§ 11 UniStEVO) begrüßt, jedoch im Sinn von § 7 

Abs. 1 Z 1 des Datenschutzgesetzes (DSG) eine explizite Aufzäh­

lung im AHStG selbst angeregt. Mit dem vorliegenden Katalog von 

Datenarten soll dieser Anregung Rechnung getragen werden. Es 

handelt sich dabei um die aktualisierte und in einigen Einzel­

heiten komprimierte:Li~te der gemäß § 11 Abs. 2 UniStEVO und 

schon früher gemäß § 14 der 4. Durchführungsverordnung zum 

AHStG (BGBl.Nr. 432/1973) von jeder Universität semesterweise 

dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung zu über­

mittelnden Daten. Aus diesen im Rahmen der Zentralen Hörerevi­

denz verarbeiteten Daten wird auch ein beträchtlicher Teil der 

gemäß § 12 Abs. 3 AHStG zulässigen statistischen Erhebungen ab­

gedeckt, indem Daten der Zentralen Hörerevidenz gemäß § 7 

Abs. 1 Z 3 DSG in verschlüsselter Form dem Österreichischen 

Statistischen Zentralamt übermittelt werden, sodaß die (neuer­

liche) Ermittlung dieser Informationen beim Studierenden selbst 

entbehrlich ist. 

Zu Z 11: 

Diese Änderung steht ebenfalls in engem Zusammenhang mit den 

strengen Anforderungen des Datenschutzgesetzes für die Weiter­

gabe von Daten. An den Universitätsbibliotheken der österrei­

chischen Universitäten befindet sich derzeit ein automationsun­

terstütztes Bibliotheks-Entlehnsystem (BIBOS) im Aufbau. Zur 

Durch-führung sind einige personenbezogene Daten der Studie­

renden erforderlich. Die im Entwurf genannten Daten werden zur 

Gänze von den Universitätsdirektionen im Rahmen der Immatriku­

lation und Inskription auf Grund des § 12 Abs. 3 erhoben. Um 

eine zeitaufwendige nochmalige Datenerfassung zu vermeiden, 
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soll in der neuen Bestimmung die gesetzliche Grundlage für eine 

Datenübermittlung von der Universitätsdirektion an die Univer­

sitätsbibliothek geschaffen werden. Die von den UniversitätsdI­

rektionen erfaßten Daten werden dieser Bestimmung entsprechend 

derart aufbereitet, daß die Universitätsbibliotheken eine On­

line-Zugriffsberechtigung auf die von dieser Bestimmung um­

faßten Daten erhalten. Diese Bereitstellung gilt als Übermitt­

lung im Sinne des Datenschutzgesetzes. 

Zu Z 12: 

Die neue Regelung der Zuständigkeit zur Genehmigung eines stu­

dium irregulare dient einem weiteren sinnvollen Ausbau der 

Autonomie der Universitätep im Studienrecht. Derzeit werden 

studia irregularia vom Bundesminister für Wissenschaft und 

Forschung nach Anhörung der betroffenen Studienkommissionen und 

nach Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen genehmigt. Tat­

sächlich erfolgt die Genehmigung seitens des Bundesministers 

für Wissenschaft und Forschung immer dann, wenn die Studienkom­

missionen positive Stellungnahmen vorlegen. Da die inhaltliche 

Entscheidung somit bereits jetzt an den Universitäten erfolgt 

und die formelle Entscheidung im Bundesministerium für Wissen­

schaft und Forschung zeitliche Verzögerungen mit sich bringt, 

soll nunmehr die Entscheidungskompetenz zur Genehmigung eines 

studium irregulare den Rektoren der Universitäten übertragen 

werden. Zuständig ist der Rektor jener Universität, an der der 

Schwerpunkt des geplanten Studienprogramms liegt und von der 

somit auch der akademische Grad zu verleihen ist. 

Gleichzeitig wird die Zulässigkeit zur Genehmigung eines studi­

um irregulare näher determiniert. Insbesondere ist ein studium 

irregulare nur dann zu genehmigen, wenn mit den in den besonde­

ren Studiengesetzen festgelegten Möglichkeiten für den Fächer­

tausch und mit den in den Studienvorschriften festgelegten 

Wahlfächern nicht das Auslangen gefunden werden kann. 

Der Antragsteller ist überdies verpflichtet, das Studienpro­

gramm genau zu umschreiben. 
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Da bereits bisher zahlreiche studia irregularia universitäts­

übergreifend bewilligt wurden, soll durch diese Bestimmung 

sichergestellt werden, daß ein studium irregulare nur im Ein­

ve~nehmen mit allen an einem Studienprogramm beteiligten Uni­

versitäten bewilligt und durchgeführt .wird. Der Rektor einer 

beteiligten -Universität wird verpflichtet, vor der Einverneh­

menshersteIlung die betroffenen Studienkommissionen seiner 

Universität anzuhören. 

Durch die Übertragung der Genehmigung eines studium irregulare 

in den autonomen wirkungsbereich soll sichergestellt werden, 

daß formelle Entqcheidungen auch dort getroffen werden, wo die 

inhaltliche Entscheidung erfolgt. Der somit unterbleibende 

Aktenlauf zwischen der jeweiligen Universität und dem Bundesmi­

nisterium für Wissenschaft und Forschung und wieder zurück kann 

somit entfallen. Das sollte auch zu rascheren Entscheidungen 

führen. 

Zu Z 13: 

Die Aufhebung der bisherigen Regelung, daß ein Studienversuc~ 

durchgeführt werden kann, wenn dem Bundesminister für Wissen­

schaft und Forschung wenigstens zehn vollständige Ansuchen von 

ordentlichen Hörern auf Genehmigung eines studium irregulare 

mit gleichem Studienprogramm vorliegen, soll verhindern, daß 

ein vom Bundesminister für Wissenschaft und Forschung nun nicht 

mehr beeinflußbarer Automatismus einen Druck zur Einrichtung 

von Studienversuchen erzeugt. Wie bisher haben die universitä­

ren Organe die Möglichkeit, über die Beantragung neuer Studien­

richtungen die Durchführung von Studienversuchen zu erwirken. 
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Zu Z 14: 

Im Zusammenhang mit der Normierung eines Exmatrikulierungstat­

bestandes bei nicht zeitgerechter Ablegung der Ergänzungsprü­

fungen und Zusatzprüfungen in Z 2 des Entwurfes kann diese Be­

stimmung, die die kaum handhabbare Rechtsfolge des Ausschlusses 

der Einrechenbarkeit von Semestern anordnet, aufgehoben werden. 

Zu Z 15: 

Diese Bestimmung dient zunächst der Anpassung an die Terminolo­

gie des UOG. Überdies soll die Möglichkeit zur Verkürzung der 

Studiendauer in den besonderen Studiengesetzen ausgeweitet 

werden. Bisher war eine Verkürzung nur in Diplomstudien und nur 

im zweiten Studienabschnitt zulässig. Da es unbillig ist, bei 

erbrachter Leistung eine weitere Studienzeitverkürzung auch im 

ersten Studienabschnitt und insbesondere auch bei anderen or­

dentlichen Studien zu verhindern, soll die Ausweitung vorgenom­

men~werden. 

Zu Z 16: 

Die Auflistung der jedenfalls in die Studienpläne aufzunehmen­

den Bestimmungen wird um die Studieneingangsphase und die Nor­

mierung von Zielen der Ausbildung bezogen auf die Pflicht- und 

Wahlfächer erweitert: 

Zur Verringerung der mangelhaften Orientierung der Studienan­

fänger soll in den Studienplänen eine Studieneingangsphase ge­

staltet werden. Die Studienkommssionen werden verpflichtet, be­

reits im ersten Semester Lehrveranstaltungen aus einführenden 

und das Studium besonders kennzeichnenden Fächern im Umfang von 

10 vH der Gesamtstundenzahl des ersten Studienabschnittes anzu­

bieten. Die Fächer der Eingangsphase werden primär aus dem be-

127/ME XVIII. GP - Entwurf30 von 52

www.parlament.gv.at



12 

stehenden Angebot auszuwählen sein. Wenn bisher nicht angebo­

tene Fächer oder Lehrveranstaltungen aufgenommen werden sollen, 

wäre auf die Stundenneutralität zu achten.! Denn auf Grund der 

Eingangsphase soll es zu keiner Stundenausweitung kommen. 

Hinzuweisen ist darauf, daß die Eingangsphase mit keiner Prü­

fung abgeschlossen wird, mit der Konsequenzen für das weitere 

Studium verbunden sein könnten. Ob über diese Lehrveranstaltun­

gen gesonderte Prüfungen abzulegen sind, ergibt sich aus dem 

Prüfungssystem (Fachprüfungs- oder Lehrveranstaltungsprüfungs­

system), das im besonderen Studiengesetz festgelegt wird. Ins­

besondere besteht auch kein unmittelbarer Zusammenhang mit dem 

im Familienlastenausgleichsgesetz vorzusehenden Leistungsnach­

weis zur Aufrechterhaltung der Anspruchsberechtigung auf Fami­

lienbeihilfe. 

Die Eingangsphase ist somit kein Selektionsinstrument. Der 

Studierende soll vielmehr sehr rasch den Inhalt des gewählten 

Studiums kennen lernen , um so beurtei~en zu können, ob die rich­

tige Wahl getroffen worden ist. Die - entscheidende - Umset­

zung im Detail bleibt dabei den Studienkommissionen im auto­

nomen Wirkungsbereich vorbehalten (lit. a). 

Die bisherigen lit. a und b werden aus systematischen Gründen 

in lit. b zusammengefaßt. 

Gerade von Seiten der Studierenden wird oft bemängelt, daß Prü­

fungen zu wenig objektivierbar sind. Tatsächlich werden in den 

Studienplänen Fächer und Stunden festgelegt bzw. konkretisiert, 

der Inhalt und das Ziel der Ausbildung in einern Fach sind je­

doch weitgehend unbestimmt und dem einzelnen Vortragenden bzw. 

dem Prüfer überlassen .. Um dem Vorwurf der Prüferwillkür zu 

begegnen, werden die Studienkommissionen verpflichtet, in den 

Studienplänen die Ausbildungsziele in den Pflicht- und Wahlfä­

chern zu definieren. Die bisherige bloße Formulierung von Zie-
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len des Studiums bzw. der Studienabschnitte hat sich in ihrer 

zu großen Allgemeinheit als unzureichend erwiesen (lit. c). 

Zu Z 17: 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 kann der Bundesminister für Wissen­

schaft und Forschung durch Verordnung für Absolventen von Hoch­

schullehrgängen Berufsbezeichnungen festset?en, sofern der 

Hochschullehrgang nach Inhalt und Umfang des angebotenen Unter­

richts einer selbständigen Berufsvorbildung entspricht. Diese 

Verordnungsermächtigung wurde und wird zunehmend in Anspruch 

genommen, was insbesondere in der großen Ausweitung des Ange­

bots an entsprechenden Hochschullehrgängen begründet ist. Die 

damit verbunde Ausweitung der Inhaber derartiger Berufsbezei­

chungen hat zu dem vermehrt vorgebrachten Wunsch geführt, für 

Berufsbezeichnungen 

wird insbeondere 

auch Abkürzungen vorzusehen. Dieser Wunsch 

mit der mangelnden Praktikabilität der 

(langen) Berufsbezeichnungen im täglichen Gebrauch begründet. 

Da dafür derzeit keine gesetzliche Grundlage besteht, soll 

diese durch die vorgeschlagene Regelung geschaffen werden. 

Damit könnte einem offenbar dringenden Bedürfnis von Trägern 

dieser Berufsbezeichnungen entsprochen werden. Bei bereits 

geschaffenen Berufsbezeichnungen wäre ein Antrag des zuständi­

gen Organs der Universität erforderlich, die entsprechende 

Novellierung vorzunehmen. 

Zu Z 18: 

Bisher war für Hochschulkurse und Hochschullehrgänge, deren 

Einrichtung von universitären Gremien beschlossen wurde, ein 

Genehmungsvorbehalt des Bundesministers für Wissenschaft und 

Forschung verankert. Auch in diesem Bereich soll die universi­

täre Autonomie erweitert und der Genehmigungsvorbehalt durch 

eine Mitteilungspflicht ersetzt werden. Nach der Herstellung 

der vollen Automomie bei der Bestellung von Prüfern durch die 
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Novelle BGBI. Nr. 369/1990, womit auch die Bestellung von Prü­

fern für Hochschulkurse und Hochschullehrgänge umfaßt war, wird 

nunmehr die Durchführung von Hochschulkursen und Hochschullehr­

gängen zur Gänze in den autonomen Wirkungsbereich unter Auf­

sicht des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung über­

tragen, zumal dem Bund gemäß § 5 Abs. 1 des Hochschul-Taxenge­

setzes ·aus der Durchführung von Hochschulkursen und Hochschul­

lehrgängen keine Kosten erwachsen (dürfen). Derartige Veran­

staltungen geben den Universitäten vielmehr die Möglichkeit, -

abgesehen von der Erschließung zusätzlicher finanzieller Mittel 

- neben der Lehre im Rahmen der ordentlichen Studien ein spezi­

elles Profil zu entwickeln. 

Hochschulkurse und Hochschullehrgänge wurden in den letzten 

Jahren praktisch ausnahmslos genehmigt. Da die inhaltliche 

Kompetenz der Universitäten zur Ausgestaltung vom Bundesmini­

sterium für Wissenschaft und Forschung offensichtlich anerkannt 

worden ist, kann der bürokratisch aufwendige Genehmigungsvor­

gang entfallen. 

Damit wird auch ein Interpretationskonflikt bereinigt, der 

durch § 64 Abs. 3 lit. n UOG geschaffen worden war. In dieser 

Bestimmung wird ausdrücklich angeführt, daß die Veranstaltung 

von Hochschulkursen und Hochschullehrgängen in den selbständi­

ge~ Wirkungsbereich der Fakultätskollegien fällt. Dies führte 

zur Interpretation, daß diese Bestimmung des (späteren) UOG dem 

G~nehmigungsvorbehalt des (früheren) § 18 Abs. 3 AHStG mate­

riell derogiert hätte. Dieser Auffassung wurde jedoch seitens 

des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung damals 

nicht gefolgt. 

Zu Z 19: 

In § 8 UniStudEVO wurden kurz dauernde Hochschullehrgänge und 

Hochschulkurse vom Erfordernis der in dieser Verordnung stan­

dardisierten Form der Aufnahme und Inskription ausgenommen. 
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Sowohl dafür als auch für die Möglichkeit, zu Hochschullehr­

gängen und Hochschulkursen auch während des laufenden Semesters 

oder in Ferialzeiten zuzulassen, sollte eine gesetzliche Grund­

lage geschaffen werden. Daß hiefür ein praktisches Erfordernis 

besteht, ist evident, wenn man die tatsächlichen Beginn- und 

Laufzeiten von Hochschullehrgängen und Hochschulkursen be­

trachtet. 

Zu Z 20: 

Durch die Novelle BGBl. Nr. 25/1991, die auf einem Initiativan­

trag des Nationalrates beruht, wurde die Rechtsgrundlage für 

die Teilnahme am EG-AustauschprogrammCOMETT geschaffen. Die 

aufgenommene Formulierung kann dazu führen, daß die Forschungs­

tätigkeit, die üblicherweise mit keiner Prüfung abgeschlossen 

wird, nicht als Prüfung anerkannt werden kann. Die vorgeschla­

gene Neuformulierung soll diesem Mangel abhelfen.namit wird 

sichergestellt, daß praxisbezogene wissenschaftliche Tätigkeit 

in _ einer entsprechenden Einrichtung als Prüfung(steil) aner­

kannnt werden kann. 

Zu Z 21: 

Mit der neuen Regelung soll sichergestellt werden, daß Voraus­

setzung für den Abschluß eines Diplomstudiums eine eigene Di­

plomarbeit sein muß. Zur KlarsteIlung und zur Beendigung der 

universitären Diskussion soll § 21 Abs. 5 insofern ergänzt 

werden, daß nur Prüfungen gemäß § 23, also jene Prüfungen, die 

der Feststellung des Erfolges der Teilnahme an Lehrveranstal­

tungen dienen, anerkannt werden können. 
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Zu Z 22: 

Auf Grund der Novelle BGBl. Nr. 25/1991 sind nunmehr die An­

rechnung von Studien und die Anerkennung von Prüfungen zur 

Gänze Angelegenheiten des autonomen Wirkungsbereiches. Abs. 8 

wäre diesbezüglich sowie hinsichtlich der Verweisung und der 

Terminologie anzupassen. 

Zu Z 23: 

Im Zusammenhalt mit der Festlegung der Ausbildungsziele für die 

einzelnen Pflicht- und Wahlfächer in den Studienplänen soll 

nunmehr für die Prüfer die Verpflichtung normiert werden, ins­

besondere die definierten Ausbildungsziele als Maßstab für den 

Prüfungserfolg heranzuziehen. Es wird Aufgabe der Studien­

kommissionen und der prüfungskommissionen bzw. deren Präsides 

sein, auf die Einhaltung dieser Verpflichtung zu dringen. 

Zu Z 24: 

Die Neufassung der Abs. 6 und 7 soll die Systematik herstellen. 

Inhaltliche Änderung tritt dadurch keine ein. 

Zu Z 25: 

Die Änderungen dienen der KlarsteIlung, der Verbesserung der 

Systematik und der Anpassung an geänderte Rechtsvorschriften. 

Zu Z 26: 

Die Änderungen in Abs. 3 dienen zunächst der Anpassung an die 

geänderte Terminologie. Überdies wird dem angesichts der großen 

Studentenzahlen bereits jetzt bestehenden Faktum der Verständi-
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gung des Prüfungskandidaten durch Verlautbarung an der Amtsta­

fel entsprochen. Zur Klarsteilung, daß das Institut der "freien 

Prüferwahl" nicht auf kommissionelle Prüfungen beschränkt ist, 

wird die entsprechende gesetzliche Grundlage von § 26 Abs. 10 

in § 27 Abs. 3 verlegt. 

Die Änderung in Abs. 7 dient der Klarsteilung. 

Zu Z 27: 

Die Neufassung des Abs. 1 dient der Klarsteilung und der Anpas­

sung an die Terminologie des UOG. 

Der neu eingefügte Abs. 4 soll ausschließen, daß die Universi­

täts-Sprachprüfung in der Muttersprache abgelegt wird. Denn 

dies widerspräche dem Zweck der Universitäts-Sprachprüfung. 

Der nunmehrige Abs. 5 (früher Abs. 4) wird der Rechtsänderung 

angepaßt und es wird versucht, das Anforderungsprofil etwas 

eleganter zu umschreiben. 

Zu Z 28: 

Durch diese Bestimmung wird die Zahl der Prüfungsantritte von 

bisher sechs bzw. fünf auf vier bzw. drei reduziert und damit 

die Normierung der Prüfungs.wiederholungen dem EG-Niveau angenä­

hert. Die Aufhebung der Wiederholungen nach Genehmigung des 

Fakultätskollegiums und des Bundesministers für Wissenschaft 

und Forschung beseitigt überdies einen nicht unbeträchtlichen 

administrativen Aufwand. 
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Zu Z 29: 

Dabei handelt es sich um eine redaktionelle Änderung im Zusam­

menhang mit der Aufhebung der Wiederholung einer Prüfung nach 

Genehmigung durch das Fakultätskollegium. 

Zu Z- 30: 

Die Neufassung des § 32 legt generell die Zuständigkeit des 

Präses der Prüfungskommission zur Ungültigerklärung von Prüfun­

gen fest, da die bisherige Differenzierung nicht sinnvoll er­

scheint. Überdies soll durch die Neufassung sichergestellt 

werden, daß Prüfungen, bei deren Abhaltung unerlaubte Hilfsmit­

tel verwendet werden, für ungültig erklärt werden können. 

Zu Z 31: 

Die Zuständigkeiten zur Ausstellung von Zeugnissen werden mit 

der vorgeschlagenen Regelung ergänzt. Die Bestimmung dient 

primär der KlarsteIlung, daß Zeugnisse über Gesamtprüfungen vom 

Präses der jeweiligen Prüfungskommission zu unterfertigen sind. 

Zu Z 32: 

Die Erfahrung mit den Nostrifizierungsverfahren hat sowohl aus 

der Sicht des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

als auch der Universitäten und Hochschulen künstlerischer Rich­

tung gezeigt; daß die Bestimmungen reformbedürftig sind. Das 

Verfahren - an sich schon eines der schwierigsten Verwaltungs­

verfahren überhaupt - benötigt eine Anpassung an die Erforder­

nisse, die das Berufsleben an Nostrifizierungen sowohl hin­

sichtlich der Qualität als auch hinsichtlich der Effektivität 

stellt, sowie an den europäischen Standard. 
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Antragslegitimiert sollen künftig alle jene Personen sein, die 

entweder selbst wenigstens einen Wohnsitz in Österreich haben 

oder die wenigstens einen gesetzlichen Unterhaltspflichtigen 

haben, bei dem. dies der Fall ist. Dadurch sollen die Formalpro­

bleme gelöst werden, die dadurch entstanden sind, daß jemand 

keinen ordentlichen Wohnsitz in Österreich begründen konnte, 

weil sein ausländischer Studienabschluß noch nicht nostrifi­

ziert war; mit dem vorliegenden Vorschlag wird einerseits auf 

ein zumutbares Minimum an Bezug zu Österreich hergestellt und 

andererseits eine D~skriminierung von Ausländern im Sinne der 

EG-Regelungen beseitigt. Außerdem wird die Nostrifizierungsmög­

lichkeit -auf Studienversuche erweitert. Schließlich wird fest­

gelegt, daß das ausländische Studium an einer anerkannten aus­

ländischen Hochschuleinrichtung abgeschlossen sein muß - eine 

Notwendigkeit, die sich auf Grund der jüngst geäußerten Rechts­

ansicht des Verwaltungsgerichtshofes ergibt (Ahs. 1). 

Die zur Durchführung des Verfahrens erforderlichen Angaben und 

Unterlagen wurden genauer determiniert, da sich diesbezüglich 

immer Probleme und die Notwendigkeit von Zurückweisungen erge­

ben haben. Insbesondere wird dem Antragsteller auch aufgetra­

gen, den Nachweis zu erbringen, daß die ausländische Hochschule 

anerkannt und in ihrem Anforderungsprofil den Qualitätskrite­

rien der österreichischen Universitäten (Hochschulen) ver­

gleichbar ist. Auch diese Bestimmung steht im Zusammenhang mit 

einem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes und dient der 

Vermeidung kostenintensiver Ermittlungsverfahren der zuständi­

gen Organe an Hochschulen im Ausland. Überdies ist es dem An­

tragsteller zumutbar, im Rahmen seiner Mitwirkungspflicht die­

sen Nachweis zu erbringen. Soweit für das zuständige Organ die 

Qualität und der Status der Hochschule im Ausland außer Zweifel 

stehen, kann der Nachweis entfallen. Werden Unterlagen, die zu 

einer inhaltlichen Beurteilung unbedingt erfoderlich sind, 

nicht innerhalb angemessener Frist zur Gänze vorgelegt, wäre 

der Antrag zurückzuweisen (Ahs. 2). 
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Die größte Schwierigkeit für eine Normierung des Nostrifika­

tionsverfahrens liegt darin, die Kriterien für die Bewertung 

des ausländischen Studiums so weit wie möglich handhabbar zu 

formulieren. Diesbezüglich bestehen. bei der praktischen Durch­

führung die größten Probleme (Informationsbeschaffung; Zuord­

nung zu besonders gestalteten österreichischen Studien, z.B. 

Fächertausch; u.a.). Es wurde auch der schon lange von den 

Universitäten verlangte Stichproben-Test ausdrücklich als Be­

weismittel aufgenommen. Schließlich wird zur Vermeidung aufge­

tretener Unklarheiten festgestellt, daß auch der Studienplan -

nicht nur die Studienordnung - ein inhaltliches Bewertungskri­

terium darstellt; dies erfolgt im Hinblick auf die fortschrei­

tende Autonomisierung der Univer~itäten und die damit verbunde­

ne steigende Bedeutung der Studienpläne. Im Sinne einer ver­

stärkten Internationalisierung sollte nunmehr sichergestellt 

sein, daß ein Nostrifikationsverfahren sich keinesfalls in dem 

bloß schematischen Aufsummieren von Stunden erschöpft. Im Rah­

men des Ermittlungsverfahrens ist dem Antragsteller allenfalls 

mitzuteilen, daß gegebenfalls einzelne Voraussetzungen, die für , 
eine Nostrifiz-ierung nicht nachgewiesen werden konnten, durch 

den Besuch von Lehrveranstaltungen oder die Ablegung von Prü­

fungen erbracht werden können. Dabei handelt es sich um keinen 

Bescheid, sondern um eine bloße Mitteilung. 

Solange der Antragsteller die Voraussetzungen nicht erbracht 

hat, ist kein Bescheid zu erlassen, da das Ermittlungsverfahren 

noch nicht abgeschlossen ist. Lehnt der Antragsteller die Ab­

solvierung ab, ist der Antrag abzuweisen. Der Antrag ist über­

dies dann abzuweisen, wenn mehr als 25 vH des Gesamtumfanges 

des Studiums nachzuholen wären. In einem solchen Fall fehlen 

deutlich mehr als einzelne Voraussetzungen. Eine Nostrifizie­

rung ist daher unzulässig. Der Antragsteller wäre darauf hinzu­

weisen, daß er die Zulassung zum entsprechenden Studium in 

Österreich und danach die Anrechnung von Studien und die Aner-
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kennung von Prüfungen (§ 21 Abs. 1 und 5) beantragen kann 

(Abs. 3). 

Genauer als bisher wird determiniert, inwieweit Nachsicht von 

der Vqrlage einzelner fehlender Unterlagen erteilt werden kann. 

Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn der Verlauf des 

Studiums im' Ausland aus dem Gesamtzusammenhang der übrigen 

Unterlagen ausreichend nachvollziehbar ist (Abs. 4). 

Im abschließenden Bescheid fst festzulegen, welchem Studienab­

schluß im Inland der Studienabschluß im Ausland entspricht und 

welcher inländische akademische Grad zu führen ist (Abs. 5). 

Die Bestimmung zur Vermeidung von Mißbräuchen mit ausländischen 

Diplomen entspricht der bisherigen Regelung (Abs. 6). 

Die ex-lege-Nostrifikation für Ordentliche Universitäts- und 

Hochschulprofessoren entspricht - mit einigen Anpassungen - der 

alten Regelung (Abs. 7). 

Neu aufgenommen wird das wichtige Instrument einer "Voraus­

Nostrifizierung" analog zur "Voraus-Anerkennung" gemäß § 21 

Abs. 6 AHStG. Dieses dient der Förderung der Mobilität und 

Rechtssicherheit der Studierenden (Abs. 8). 

Der Ausschluß der Anrechnungs- und Anerkennungsbestimmungen im 

Nostrifizierungsverfahren dient der KlarsteIlung (Abs. 9). 

Eindeutig soll in einer neuen Bestimmung normiert werden, daß 

ein Nostrifizierungsantrag grundsätzlich nur einmal gestattet 

ist, es sei denn der erste Antrag wird zurückgezogen und ein 

neuer Antrag eingebracht (Aba. 10). 

Der Hinweis auf die Analogie zu § 37 ist zur KlarsteIlung er­

forderlich (Abs. 11). 
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Der bisherigen Regelung entspricht der Hinweis auf zwischen­

staatliche Abkommen (Abs. 12). 

Zu Z 33: 

Die bisher schwer zu interpretierenden Vorschriften betreffend 

die Zuständigkeiten im Verfahren in Prüfungsangelegenheiten 

sollen klarer gefaßt werden. Der Instanzenzug soll generell von 

Präses der Prüfungskommission bzw. vom Prüfer an das oberste 

Kollegialorgan führen::~ _. 

Zu Z 34: 

Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sollen mit 1. September 

1992 in Kraft treten und somit ab dem Wintersemester 1992/93 

wirksam werden (Abs. 12). 

Zur Wahrung der Rechtssicherheit werden einige Übergangsbestim­

mungen vorgesehen: 

Die neuen Exmatrikulierungstatbestände sind nur auf jene Stu­

dierenden anzuwenden, die nach dem 1. September 1992 an einer 

österreichischen Universität zum Studium zugelassen werden 

(Abs. 13). 

Primär Ordnungs charakter hat die Bestimmung, daß alle vor dem 

1. September 1992 im Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung einlangenden Anträge auf Genehmigung eines studium 

irregulare nach den bisherigen Vorschriften zu behandeln sind 

(Abs. 14). 

Die Übergangsbestimmung betreffend die Reduktion der Prüfungs­

wiederholungen soll einen sachlichen Ausgleich zwischen dem 

Interesse einer raschen Umsetzung und dem Bedürfnis der Studie-
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renden nach Rechtssicherheit herstel·len. Die neue Bestimmung 

ist zwar auf alle Studierenden anzuwenden; für alle jene Prü­

fungen und wissenschaftlichen Arbeiten, die vor dem 1. Septem­

ber 1992 (wenigstens) einmal negativ beurteilt worden sind, 

bleiben die beiden bisherigen Wiederholungsmöglichkeiten nach 

Genehmigung des Fakultätskollegiums (Universitätskollegiums) 

und des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung jedoch 

erhalten. Für alle jene Prüfungen und wissenschaftlichen Arbe2-

ten, die nach dem 1. September 1992 erstmals negativ beurteilt 

werden, stehen nur mehr drei bzw. zwei Wiederholungen zur Ver­

fügung (Abs. 15). 

Die Neufassung der Nostrifizierung soll nur auf jene Verfahren 

anwendbar sein, die nach dem 1. September 1992 anhängig gemacht 

werden. Alle übrigen Verfahren sind nach den bisher geltenden 

Bestimmungen durchzuführen (Abs. 16). 

Zur Sicherstellung einer raschen Umsetzung dieser-Novelle auch 

in dem Bereich, in dem die Studienpläne zu ändern sind, wird 

den Studienkommissionen eine Frist gesetzt, nach deren Ablauf 

der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung von sich aus 

die Studienpläne anpassen kann. Diese Ersatzvornahme ist den 

entsprechenden Bestimmungen des Studienförderungsgesetzes nach­

gebildet (Abs. 17 und 18). 
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G E GEN tl B E R S TEL L U N G 

ALT E FASSUNG 

§:(;&.6 
b) •• in. studien llnq.r Al. zw.i S .... ter unterbricht, onn. beur­
laubt oder behind.rt (5 B) zu I ein. Wenn k.ine wichtig.n GrUnd. 
vorli.gen, .0 i.t eine .olch. Un':erbr.chung jed.ntall. enzunehlll.n, 
w.nn der ord.ntliche' Hör.r die lnakription oder, di. M.ldung .b 
PrUfung.kandidat inn.rhalb d.r lnakriptionafri.t unt.rllBt und 
auch kein. Prüfung.n .it po.iti ..... Ertolg abl.gt, k.in. Diplo.ar­
beit od.r Db •• rtation zur Apprl>betion einr.icht, od.r w.nn ein. 
Diplo.prütUng oder ein Rigoro.um, .it Au.nabae d •• letzt.n Rigoro­
.uaa, .uch n.ch der dr.it.ch.n i:I den Studi.nvor.chritten vorg ••• -
h.n.n zeit Unbe.ched.t d.r B •• U, :aung.n d •• 5 30 nicht .rtolCJreich 
.Qg".l.gt wurd.. Da. Recht, die verdumten PrUtungen., abzul.g.n, 
bleibt jedoch 9.wahrt. ..ch er eOlCJreicher Ablegung be.teht bei 
vorli.9.n d.r anderen Vor.um •• ' :ZUft\Jeft wied.r Anapruch aut I.­
•• trikulation. Al. wichtig. G~ .• g.lt.n .olche, die ge.iqn.t wa­
r.n, d.n studi.r.nd.n en' d.r 9eh,lri9en Forta.tzUft\J d •• Studium. zu 
hind.rn; .ot.rn di ••• BedinCJUft9 ertllllt bt, inabe.ond.r. Kr.nk­
heit,. Schw.n9.r.chatt, Beruf.tI :i9keit, wichtige t .. Uilr. Ver­
pflichtungen od.r .on.ti9. unvor ller9 .. ehen. oder unabw.ndbar. Er­
eigni ... ; 

(1) D •• Recht, an einerUniver.itl:,zua Studiua zug.l •••• n zu w.r­
d.n, wirdbeqründ.t 

b) durch d.n N.chw.b d.r be.ond.re 1 Hoch.chulr.if., d •• h.18t der 
ErfUllung .btlich.r Erford.rni •• e di. 1m Au •• t.Uung.l.nd d •• 
z.ugni •••• g.alB lit. a in V.rl:linc:lun9 mit di •••• Z.U9ni. fUr die 
unmittelbar. zul ... un9 zur g.wlhlt.n oder ent.pr.ch.nd.n studi.n­
richtun9 .rfUllt •• in aIl ••• n. rur j~ ö.terr.ich aua9 •• t.llt. Z.u9-
niss. h.nd.lt •• sich clabei um di.: Ini9en zuaatzprütun9.n, di. g.­
mäB der g.ltend.n univer.itlt.bere,hti9Uft9.v.rorclnung vor der I.­
matrikul.tion vor9 •• chri.ben .ind, Da: Bund ••• inister tUr Wb­
sen.chaft und Forschung k.nn durch V.rordnun9 .olch. '.r.onengrup­
pen be.tia.n, d.ren Reitez.uqnb .ut Grund be.tiuter p.rsönli­
cher Nahebeziehungen zu ö.t.rr.ich od.r .in.r Tltigk.it i. Auttr.g 
der Republ1k ö.t.rreich jed.nfalls Al. in ö.terreich .u.g •• t.llt 
gilt und fUr die dJ.. 1m Ab •• 3 t •• t'lel.gt.n Fri.t.n nicht 9.1t en. 

(4) Bewerb.rn, die die d.utsch. SPI ach. i. Aus •• B d.s 5 28 Abs. 4 
nicht nachweislich beh.rrsch.n, ist d1. Ablequng der univer.itäts­
SprachprUfung vor der zul ••• ung Zlle Studium .ufzutr.g.n. Al. N.ch­
weis der .usreichend.n B.herr.chu 'g der deut.ch.n Sprach. gilt 
insb.sond.re .1n R.1f ••• uqni. .Ul Grund .in.. Unt.rricht.. in 
deut.ch.r Sprach •• 

NEU E FASSUNG 

1. Im 5 6 Abs. 5 lit. b zweiter Satz entfällt die Wortfolge 
"oder die Meldung als Prüfungskandidat innerhalb der Inskrip­
tionsfrist ... 

2. Im 5 6 Abs. 5 1it. d wird der Punkt durch einen Strichpunkt 
ersetzt. Dem S 6 Abs. 5 werden folgende lit. e und fangefügt: 

'e) die unmitteLbare Zulassung zum gewählten oder entspre­
chenden Studium 1m Ausstellungsland des Zeugnisses gemäß S 7 
Abs. 1 lit •• Z 3 n.ch der Zul.ssung in österreich verliert; 

f) eine Brglnzungsprüfung (5 7 Abs. 2) oder eine Zusatz­
prüfung auf Grund der Universitltsberachtigungsverordnung in 
der jeweils geltenden Fassung nicht rechtzeitig ablegt.' 

3. Der Einleitungssatz zu S 7 Abs. 1 lautet. 

"5 7. (1) Das Recht, an einer Universität zum Studium ge­
mlß S 13 Abs. 1 lit. a, b und f eowie Abe. 3 und • zugelassen 
zu werden, wird begrilndet". 

4. 5 7 Abs. 1 lit. b letzter Satz lautet. 

'Der Bundesm1nister fUr WissenschAft und Forschung kann durch 
Verordnung solche Personengruppen bestiuen, deren Reifezeugnis 
auf Grund bestiuter persönlicher NAhebeziehungen zu Österreich 
oder einer Tätigkeit 1m Auftrag der Republik Österreich jeden­
falls als in Österreich ausgestellt gilt und für die die im 
Abs. 3 festgelegten Fristen und Beschränkungen nicht gelten." 

5. 5 7 Abs. 4 lautet. 

"(4) Bewerbern, die die deutsche SprAche im Ausmaß des 
5 28 Abs. 5 nicht nachweislich beherrschen,. ist die Ablegung 
der Universitäts-SprachprUfung Aufzutragen. Bewerber um dAS 

'Doktoratastudium gemäll S 13 Abs. 1 lit. e haben den NAchweis 
dar .usreichandan Beherrschung der deutechen SprAche spätestens 
vor der ZIll.seung zum Rigoroaum zU erbringen (S 27 Abs. 2). Als 
Nachweis der AusreiChenden Beherrschung gilt insbesondere ein 
Reifezeugnis aut Grun4 eines Unterrichtes in deutscher Spra­
che.' 
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S 12. DUrobfükrUAg der x.aatrlkulatloa uad Za.krlptloa 

(1) Da. BUnde •• ini.terium tar Unterricht hat da. Vertahren zur Im­
matrikulation der ordentlichen Hörer (55 , und 7), zur Autnahme 
der Ga.thörer und au8erordentlichen Hörer (5 '), da. In.kriptions­
vertahren (5 10 Ab •• 1) und da. Verfahren zur a..tltigung der In­
• kription (5 10 Ab.. 5) einheitlich zu reqeln. Auf die rasche und 
eintache Durchführung i.t Bedacht zu nahaen. 

(~) Fora und Inhalt von Erkllrungen, Be.chaini9Uftgen und Zeugnis­
.en, Fora und Inhalt der far Autnabae,' In.kription und Hoch.chU­
ler-Evidenz gebrluchlichen FOrBlltter und der über die Aufnahme 
• owie über den Abqang von·der Hoch.chule und den Ab.chlUß der Stu­
dien au.zu.tellenden Be.cheini9Uftgen .owie Fora und Inhalt von 
StudienbUchern und Au.wei.en .ind durch Verordnung de. Bunde.mini­
.terium. tllr Unterricht zu be.timmen. 

(3) Anllalich der IlllllAtrikulation, der Inakription, de. Abqange. 
von der Hoch.chule, der Verleihung eine. akade.i.chen Grade. und 
einer Beruf.bezeichnung .ind, unbe.chadet der a..tiuungen de. 
Bunde •• tati.tikge.etze. 1"5, 8GB1. Kr. '1, .tati.ti.che, auch au­
tomation.unter.tUtzte, Erhebungen zull •• ig überl 

(4) Oie 1111 zuge der verwaltung an den Hoch.chulen erfaaten Per.o­
naldaten der studierenden, 1IIII8trikulation.- und InakriptionacSa­
ten, Prüfung.daten und Daten über Studienab.chlU.ae sind de. Bun­
de •• iniaterium far Wia.enschatt und Forschung zur FI1hr11ng einer 
Zentralen Hörerevidenz und far den Hoch.chulbericht (5 44) zur 
verfügung zu stellen. 

6. Dem S 'wird folgender Abs. 6 angefUgt' 

• (6~ Oie Zula •• ung zum StudiWll gaml1.8 S 13 Abs. 1 lit. c, d 
und e erfolgt DAch Ha&gabe der besonderen Studienge.etze und 
Studienorclnungen. Abs. 3, • und 5 sind anzuwenden.' 

7. Im S 12 Abs. 1 wird die Wortfolge "Oaa BundesministeriumfUr 
Unterricht" durch die Wortfolge "Der Bundesminister far Wiasen­
schaft und Forschung" ersetzt . 

8. Im 5 12 Aba. 2 wird die Wortfolge "Sundesministerlums für 
·Unterricht" durch die Wortfolge "Bundesministers fllr Wissen­
scbaft und Forschung" ersetzt . 

9. Der Einleitungssatz im S 12 Abs. 3 lautet. 

"(3) Anläßlich der Immatrikulation, der Inskription, des 
Abganges von der universität, der Verleihung eines akademischen 
Grades und einer Berufsbezeichnung sind, unbeschadet der Be­
stimmungen des Bundesstatist~kgesetzes 1965, BGB1. Nr. 91, sta­
tistische, auch automationsunterstützte, Erhebungen unter An9a~ 
be der Hatrikelnummar zulässig über," 

10. S 12 Abs. 4 lautet. 

"(') FOlgende 1111 Zuge der verwaltung an den Universitäten 
automation. unterstützt verarbeiteten Daten dar Studierenden 
.ind .amasterNeise dem Bundesminister fUr Wissenschaft und 
For.chung .ur FQhrung einer Zentralen Hllrarevidena und für den 
Bochachulbaricht (5 U) ZU Ilbermitte1n. 

1. xa trikelnWlllll8r , Hama und allfällige akademische Grade, 
Geburtsdatum.und Geschlecht; 

2. Staatsbllrgerschaft und Gebührenstatus gemäß Hochschul-Ta­
X8I1g,esetz 1972; 

3. SchulfoJ:III und Datum dar Reifeprifungl 
•• Stl!Jamhochschula, Aufnahma- und lobgang.datWll sowle IWrer­

.tatul 

5. Staatankannzeichen, Postleitzahl und Ort der Zustelladresse 
sowie der Anschrift· Am Heimatort; 

6. Xennaeichnung, Zulas8ungsdatWll und - status sowie Inskrip­
tionen jades StudiumsI 

7. Art und DatWll erfolgreich abgelegter studianabschnitts- oder 
studienabschlia&endar Prüfungen." 

11. Oem S 12 wird folgender Abs. 5 angefügt, 

"(5) Der Universitätsbibliothek sind Bur FIlhrung eines 
automationsunterstUtzten Bib11otheks-Entlehnsystema folgende 
Daten der Studierenden zu Ullermittelnl KatrikelnUmmmer, Famil1-
1UUlAIII8, Vorname(n), akademischer Grad, GeburtsdatWll, Staatsbür­
gerschaft, GeSchlecht, ZU8te11- und Heimatadresse." 
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( 3) Aut An.uchen de. 01 1entlichen Hörer. ist eine Verbindunq von 
Fachqebieten, deren Stu< ien in ver.chiedenen be.onderen Studienqe­
setzen oder Studienordn1.nqen qereqelt dnd, VOll Bunde •• inisterium 
für Unterricht nach AM 'ren der zustlncliqen a1taduischen Behörden 
zu.bawilliqen, wenn die. I Verbindung wi.sen.chattlich .innvoll er­
.cl'ieint und entweder pi dagogisch qerechttertigt oder der Badert 
für diese Art d.r Baruf:.bildung erwiesen ist, ohne cla& die in den 
Studi.nordnunq.n festqe. i .gten Wahlficher fUr die Erreichunq d •• 
anqe.trebt.n IAhrziale. genÜgt.n (studium irreC;Ular.). Das An.u­
ch.n hat da. geplante S1udienprograaa zu beschreiben; d.r B.willi­
qunq.be.cheid hat je na' l d .. Schw.rpunkt de. Studi.nprogr.... die 
Immatrikulation·, den Studiengang und deri akad ... ischen Grad te.tzu­
legen. 

(4) Ein Studienv.r.uch kann durchq.tQhrt w.rden, wenn die zustän­
digen akade.ischen Behörden die !inrichtunq neuer Studienrichtun­
gen (Studienzweiqe) beentragt haban od.r de. Bunde •• ini.terium tUr 
wi •• en.chaft und For.chung w.nig.tens zahn vOllständiqe An.uchen 
von ordentlichen Hörern auf Genehmigung eine. .tudium irregulare 
mit gl.ich ... Studi.nprogr .... vorliegen. 

§;fLt 
(3 a) Wenn das AUsbildung.ziel der betr.ttenden Studienrichtung •• 
ertordert, haben cUe Studieranc1en Zuaatzprl1tungen gula der gal­
t.nden univer.itltsberechtigungsverordnung beziehungsweise Ergln­
zunq.prUtung.n qe.1a d.n besonderen Studiengesetzen oder Studien­
ordnung.n bis zu ein.. bestu.aten Zeitpunkt de. Studiwaa abzule-
98n. Wenn die.8 PrUfungen nicht rechtzeitig abgelegt werden, .ind 
weitere Se ••• ter nicht in da. Studium einzurechnen. Auf di.se Er­
fordernisse ist bereits bai der luatrikulation fUr die betr.t­
tende Studi.nrichtung nachweislich aufaarka .. zu .. chen. 

(7) Nach Ka&qabe der einlelnen be.ond.ren Studi.nge.etze hat die 
zu.tändige a1tad •• ische Behörde bei Diploutudien auf Antrag de. 
ordentlichen Hörers die Inslcription von hÖch.t.n. zwei Se.estarn 
zu erlas.en, wenn der ordentliche Körer innerhalb der verkürzten 

. Studiendau.r die Voraus.etzungen fUr die Zulas.ung ZUll letzt.n 
T.il der zweiten Diplo.prUtung ertUllt. 

a) die IAhrveran.taltunqen, die als Pflichttlcher die vorq •• chrie­
banen Fachgebiete oder Flcher erfa •• en; 

b) die IAhrveran.taltunqen, w.lche die vorqe.ehenen Wahltächer er­
ras •• ni 

c) die Lehrveran.taltungen, eieren Pflege zur Förderunq der Lehr­
ziele .in.r Studienrichtung als rr.itlcher .. ptohlen wird; 

12. S 13 Abs. 3 lautet: 

"(3) Auf Ansuchen des ordentlichen Hörers ist eine Verbin­
dung von Fachgebieten, deren Studien in verschiedenen besonde­
ren Studiengesetzen oder Studienordnungen geregelt sind, vom 
Rektor der Universität, an der der Schwerpunkt des geplanten 
Studienprogramma liegt, nach Anhörung der zuständigen Organe 
der Universität zu bewilligen, wenn diese Verbindung wissen­
schaftlich sinnvoll erscheint und entweder pädagogisch gerecht­
fertigt oder der Bedarf für diese Art der Berufsvorbildung 
erwiesen ist, ohne daß mit den in den besonderen Studiengeset­
zen festgelegten·Köglichkeiten für den Fächertausch und mit den 
in den Studienvorschriften festgelegten Wahlfächern das Auslan­
gen gefunden wardim kann (studium irregulare). Das Ansuchen hat 
das .geplante Studienprogramm jedenfalls unter Angabe der Dauer, 
der StudienabsChnitte und des Stundenausmaßes der Pflicht- und 
Wahlfächer zu beschreiben. Der Bewilligungsbescheid hat die 
Immatrikulation. den Studie~gang und den akademischen Grad nach 
dem Schwerpunkt des Studienprogramms festzulegen. Die Bewilli­
gung ·.rnes univursitlitsUbergreifenden studium irregulare hat 
durch den Rektor der Universitllt, an der der Schwerpunkt des 
geplan ten StudiunprogrlUllllls liegt, im Einvernehmen mit dem (n ) 
Rektor (en) der beteiligten Universitllt(en), die ihrerseits die 
zustllndigen Organe der Universitllt anzuhören haben, zu erfol­
gen. " 

13. S 13 Abs. 4 lautet. 

"(4) Ein Studienversuch kann durchgeführt werden, wenn die 
zustllndigen Organe der Universitllt die Einrichtung neuer Studi­
enrichtungen (Studienzweigs) beantragt haben." 

14. S 14 Abs. 3a entflillt. 

15. S 14 Abs. 7 lautet. 

"(7) Nach Maßgabe der einzelnen besond~ren Studiengesetze 
hat das aU8t1lndige Organ der Universitlt auf Antrag dss ordent­
lichen Hörers die Inskription von jeweils höchstens zwei Seme­
stern zu erlassen, wenn der ordentliche Hörer innerhalb der 
verkürzten StUdiendauer die Voraussetzungen für die Zulassung 
zu den letzten Teilen von Diplom- und Abachlußprüfungen sowie 
von Rigorosen erfUllt." 

• 

16. In S 17 Ab •• 2 erhält lit. c die Bezeichnung lit. f. S 17 
Abs. 2 1it. abis c lauten. 

"a) die Festlagung und Bezeichnung von Lehrveran8taltungen 
aus e1nfUhr~en und da8. Studium beaonders kennzeichnenden Fä­
chern 1m Omtang von 10 vB der GesAllltstundenzahl dea ersten Stu­
dienabschnittea 1m eraten Semester; 

b) die Lehrveranst&ltungen, die als Pflicht- und Wahlfll­
eher die vorgesehenen Pachgebiete oder Pächer erfassen; 

C) die Festlegung der Ausbildungs ziele 1n den Pflicht­
und Wahlfächern," 
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5 18. aoGb~O_~~ ..... SOO_80_~11.br9iD9. 

(1) Zur Erfüllunq be.ond.r.r Unt.rricht.zweck •• ind Boch.chulkurse 
(5 64 ADe. 3 lit. n UOO) und Bochachullehrqln9. zusltzlich zu den 
fUr di. ord.ntlich.n St~ien be.tt.aten Labrveranataltung.n abz~­
halt.n. Hoch.chu~ •• sind V.ran.talt~.n, di. nach .in .. w.ch­
selnden Unt.rricht.plan reg.llllli9 oder unr.9.ldJiq durchg.führt 
werd.n. BochschuU.hrqlng •• ind V.ranataltunqen, di. nach .in •• 
test.n Unt.rricht.plan, der auch di. PrUf~.ordnunq z~ .nthalt.n 
hat, und nach .in •• f •• t.n Stund.nplen durchq.fllhrt w.rd.n. Di. 
Studiendauer richt.t .ich nach der Art und d.. uatanq d.. i. Un­
terricht.plan f4lstq ••• tzt.n Stoff... PUr MI.olv.ntan von Boch­
schullabrqlnqen kann durch Verordnunq d.. Bund ••• ini.tar. fUr Wis­
s.nschaft und Forachunq di. PUbrunq .iner Beruf.bez.ichnunq vorg.­
seh.n werd.n, sotam der HochschUllehrgang nech Inhalt und Umfang 
d .. angallotenen Unterrichta e1fter se:u.tln4igen 'erufaausbildung 
entspricht. Di. jew.ilige 'erutsbezeichnung ist aut Antrag der tUr 
die ourchtührung d.. Hochachullahrqanges au.tlndigen akad_iachen 
Behörde (Ab.. 2) t •• tzus.tz.n. Di. B.rut.bezeichnung hat aus den 
Worten "Altade.i.ch g.prUtter ••••• it eine. tUr die Absolvent.n 
des jew.ilig.n Lehrqang.s typisch.n Zusatz zu laut.n. 

(2) Di. zuständig. akad_iach. Behörd. jener Univerdtlit (Fakul­
tät), in daren Wirkungsbereich di. Vertretung d.r Flcher flllt, 
hat den Unt.rrichtaplen, die Art der Lelu:veranstaltungen, die 
all.ntalls ertord.rlichen Vork.nntni .. e, di. Autnahm. sowi. Ort 
und Zeit der Veranstaltung f.stzulegen. Ihr obliegt auch die 
Fest.tellung, inwi.w.it 111 RahMn d •• Bochachulkur.e. (Hoch.chul­
lehrgange.) durch PrUtungen nachzuv.ia.nd. lCenntni .. e auch durch 
PrUtunqsz.uqnia ••. au&eruniv.rdtar.r linrichtung.n nachg.wies.n 
"'.rd.n können. oi... BeschlU.s. bedürt.n der Genahmiqung d .. 
Bund.s.iniaters tUr Wia •• nachatt ~ Forschung (5 5 Abs. 3 UQG). 
Die ' •• t1mmung.n das 5 17 galtan .innq ..... 

(3) Di. Fri.t.n tUr di. Immatrikulation (5 6 Ab •• 1), fUr di. In­
skription (5 10 Ab •• 1) ~ fUr di. Bezahlunq d.r Hoch.chultaxen 
sind nach d.n örtlich.n V.rhlltni.s.n voa Altad •• isch.n S.nat (Uni­
verdtltakoll.gium) t •• taus.tz.n. Di... Frist.n haben tür jed.s 
s.m.st.r mind.st.n. vier Woch.n zu betrag.n und spat.stens vi.r 
Woch.n nach '.ginn d •• s •••• t.r. zu .nd.n. 

(3) Hochschullahrgäng. für höher. st~ien oder di. wias.nschatt­
lich. Tltigkeit in Betri.ben od.r au8e~iv.rsitlr.n Forschungsin­
stitution.n, die .ine wias.nschattlich. '.rut.vorbildung v.rait­
t.ln könn.n, sind entspr.ch.nd der Art der Forschungstlitigk.it und 
d.r Forschungsprojekt. d.r betr.ttenden Institution sowi. nech Art 
und uatang d.r Kitwirkun9 oder Tltigkait d.s Bewerbers tUr die 
Dauer .in.s ordentlich.n StUdiums anzurechn.n und alltillig. PrU­
tungen anzu.rkennen. Abs. 1 l.tat.r Satz gilt sinnq.mI8. 

(5) Die an e1n.r inllndischen Hochschule für da. studium .in.r an­
d.ren Studi.nrichtung oder die an .iner auslindiach.n HOChschule 
abgel.gt.n PrUfung.n sind von d.r zusUndig.n PrUtunqskommiaaion 
oder d.r zustlndigen akad_isch.n 'ehörd. anzuerk.nnen, sow.it si. 
den nach der enzuwendenden Studienorc1nunq vorqeschriebenen Prütun­
qen gleichwertig dnd. Aba. 1 l.tzter sata gilt sinng_IS. 

( 8) Di. Anr.chnunq von Studi.n und di. Anerkennunq von PrUfunqen 
ist .it Ausnahme d •• ADe. 3 .in. Angeleg.nh.it de. a~onomen Wir­
kungsber.ich •• (S 26 Ab •• 2 lit •• , 5 3. Abs. 1 lit. g, 5 52 Abs. 
2 lit •• Boch.chul-<n"9aniaation.9.s.tz) der Bochachul.n (F&kultl­
ten). 

5 aa •••• tst.llUD9 •••• t~1 .. erfo19 •• 

Zur F •• t.tellung d.. durch di. Studien .rworbenen wi •• en. für die 
Berufsvorbildunq, zum Nachw.i. der Flhiqk.it zu •• 1b.Undig.r wi.­
sen.chaftlich.r Arbeit und zur F •• t.t.llunq d.. Erfolq •• d.r T.il­
nahm. an Lahrv.ran.taltunqen .ind PrUfunqen (SS 23 und 24) und di. 
Beurt.ilung wia.,nachaftlicher Arbeit.n (S 25) vorzu.ah.n. 

17. S 18 Abe. 1 sechster ,Satz lautet. 

"Die jeweilige Berufsbezeichnung und eine entsprechende AbkUr­
aung sind auf Antrag des für die Durchführung des Hochschul­
lehrganges zuständigen Organs der Universität (Abs. 2) festzu­
setzen .• 

18. S 18 Abs. 2 dritter Satz lautet. 

"Diese Beschlüsse sind dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung schriftlich mitzuteilen." 

19. Dem S 19 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt. 

"Für die Immatrikulation und Inskription bei Hochschulkursen 
und HochsChullehrgängen kann unter BerückSichtigung der Dauer 
und des Durchführungszeitraumes eine abweichende Regelung ge­
troffen werden." 

20. S 21 Abs. 3 erster Satz lautet. 

"( 3) Hochschullehrgänge für höhere Studien oder die wis­
senschaftliche Tätigkeit in Betrieben oder außeruniversitären 
:Por!5chungsinstitutionen, die eine wissenschaftliche Berufsvor­
'b~ldung vermitteln können, sind entsprechend der Art der For­
sChungstätigkeit und der Forschungsprojekte der betreffenden 
Institution sowie nach Art und Umfang der Mitwirkung oder Tä­
tigkeit des Bewerbers nach Haßgabe der Gleichwertigkeit fUr 
ordentliche Studien anzurechnen und anzuerkennen." 

21. S 21 Abs. 5 lautet. 

"(5) Die an einer Universität (Hochschule) im Inland für 
das Studium einer anderen Studienrichtung oder die an einer an­
erkannten Hochschule im Ausland abgelegten Prüfungen gemäß S 23 
sind vom zuständigen Organ der Universität anzuerkennen, soweit 
sie den nach der anzuwendenden Studienordnung vorgeschriebenen 
Prüfungen gemäß 5 23 gleichwertig sind. Abs. 1 letzter Satz 
gilt sinngemäß." 

22. S 21 Abs. 8 lautet. 

"(8) Die Anrechnung von Studien und die Anerkennung von 
Prüfungen ist eine Angelegenheit des autonomen Wirkurigsberei­
ches (5 7 Abs. 2 und 3 lit. b und c UOG) der Universitäten 
(Hochschulen) . " 

23. Dem S 22 wird folgender Satz ,angefügt. 

"Als Haßstab fUr die Feststellung sind insbesondere die in den 
Studienplänen festgelegten Ausbildungsziele heranzuziehen." 
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(6) Ab.chluSprUfung.n .ind Prüfung.n, di •• in.n Hoch.chulkur. oder 
einen Hoch.chullahrgang (5 18) ab.chli.S.n. 

:(7) Oiplomprüfung.n·.ind Prufungen, die die Vorau.a.t~ung tUr den 
Erwerb ein.a Oiplomqrad.. bild.n. si. haben d.r F •• tst.llung d .. 
fUr die wi ••• n.chaftliche (wi ••• n.chaftlich-kün.tl.ri.ch.) a.rut.­
vorbildung g.tord.rten Wi •• en. und Können. zu dienen. Kurz.tudi.n, 
Erw.it.rung •• tudien und Aufbau.tudien .ind durch Ab.chlu8prüfungen 
zu b •• nd.n. 

(3i Zur Abhal~ung von DiplomprUfung.n .ind prufung.kommia.ion~n zu 
bl d.n. O.r Prlls •• und die .rforderlich. Zahl .ein.r S~.llv.r~r._ 
t~r s1nd vom zu.tindig.n Fakultit.koll.gium (Univ.raitllt.koll._ 
~ WII) AU. d.m Kr.i. d.r Univ.r.itlt.prof .... or.n bzw. Hoch.chulpro-

e •• oren zu be.tell.n. Di. Univ.r.iUt.l.hr.r g •• IIS 5 23 Ab. 1 
lit. a UOG der Univ.raitlt (Fakultlt) aind fUr di. Flcher ih~er 
L.hrbetugni. Mitgli.d.r der Prüfun9.kommi •• ion. Im B.dartsfall 
sind auch Ordentlich. und AUSerord.ntlich. univ.r.itlt.prof.sao_ 
~e~, f.rn.r Honorarprof ••• or.n und Univ.r.itlt.doz.nt.n anderer 
n Indi.cher Univ.r.itlt.n (F&kultlt.n) fUr di. Flcher ihr.r Lehr­

betugni. g.mll8 5 23 Ab.. 1 lit. a UOG .owi. KOChachulprot ••• oren 
im Rahmen ihre. Fach •• 81. Mitglied.r d.r PrUfungskommisaion ~u 
bestellen. Zu Mitgli.d.rn der Prüfungsko_isaion.n aind öst.rrei­chiache Staat.bUrger zu best.Uen .. 

(4) AUSerde. können bei B.da f t 
leo-ia.ion VOIII zu.tl i r au Antrag des Prls.s der Prütungs­
gium) aon.tige oerut~ct·n o:.~u;:!.~U~lium (Un1veraitltskoUe_ 
zierte FaChleute zu Prüfun9.ko_isal~.n~stC\1:-sond.rs qualifi­
Höqlichkeit aus delll Krai d • w.rden, die nach 
sind. • .r Univ.raitltsl.ktor.n zu beruten 

( 5 ) Der Prlla •• , - lIIe1n St.ll v.rtreter .owi. die goIS Ab.. " be­
.~ellten Prüfungsko_isslr. üben ihr Amt wlhr.nd .in.r vi.rjlhri­
gen Funktionsp.riod. au.. Eine wuaittelbare Wi.d.rbast.llung d .. 
Prl ••• und .einer Stellv.rtr.t.r i.t im a.darfsfall zUllsaig. Die 
B •• ~.llung erli.cht ait Ende de. StUdi.njahr •• , in d.m das Mit­
glied d.r Prutungsko_isaion du 70. Lebensjahr voll.nd.t hat, bei: 
der zu .in.1II .plt.ren Z.itpunkt .rfolg.nd.n Em.riti.rung .ine. 
Hochachulprof ••• or., ait di ••• r. Di. a •• ti_ung.n d.. a.a.ten­
Oienstr.chtsges.tz.s, 8Gai. Hr. 333/1979, hin.ichtlich d •• Diszi­
plinarrecht •• owi. 5 2 d •• Bunde.ges.tz •• , wo.it B.stimmung.n über 
die Pensionsbehandlung von Hochschulprof ••• or.n und UO.r d.ren 
EIIIeritierung getrott.n w.rd.n, BGB1. Hr. 236/1955, g.lt.n ainn­
gelläS. SCheidet .in Mitgli.d d.r Prüfung.ko_i •• ion vorzeitig aus, 
.0 ist erforderlichenfall. fUr den a •• t d.r Funktionsperiod. ein 
neue. Mitglied ZU best.ll.n. 

(6) FU, AbachluSprüfung.n bei Hoch.chulkur •• n i.t d.r Ab •• 2, fUr 
Abachlu8prütu~g.n bei allg ••• in.n Hoch.chull.hrglngen .ind die 
Ab_. 3, " , 5, 8 und 10, bei Hochschullahrglng.n zur Fortolldung 
und Hoch.chullehrglng.n fUr höh.r. Studi.n di. Ab.. 7 und 10 sinn­
gemll8 anzuwenden. W.rd.n zur Vorber.itung von Erglnzungsprüfung.n 
Hochschullehrgllng •• ing.richt.t, sO gelt.n d.r.n AbschluSprüfunqen 
als Erglnzungsprüfung.n ge.l& 5 7 Abs. 7 bis 9. 

(7) Di. Prüfungsko_isaion fUr Rigoro.en be.teht aus d.. R&ktor 
(Dekan)al. Pr .... und d.n Univ.r.itltalahrern ait Lehrbefugnis 
gellllS 5 23 Abs. 1'. Ht. a UOC d.r Univ.raitlt (F&kultlt) Al. Pru­
fungsko_is.ion. 'E. klSnnen aUch Univ.raitlt.l.hr.r and.r.r inlln­
diacher Univ.raitlt.n (F&kUltlt.n) ait Lehrbefuqni. fUr da. be­
treftend. Fach g •• I& 5 23 Ab.. 1 lit. 8 uoc .owi. Hochachulprot.s­
aor.n i. Rahm.n ihre. Fach.. al. Mitgli.der der PrUfunqako_i •• ion 
bestellt werden. Zu Mitgli.dern der Prüfung_ko_iaaion aind öater­
relChlsche S~aat.bürger zu beatell.n. 

24. S 23 Abs. 7 letzter Satz. entfällt. S 23 Abs. lautet: 

.. (6) Abschlußprüfungen sind 
erweiterungsstudien, Aufbaustudien 
~ocbachulkurse (5 18) beenden ... 

PrÜfungen, die Xurzstudien, 
sowie Hocbscbullehrgllnge und 

25. S 26 Aba. 3 bis 7 sowie Abs. 9 und 10 lauten. 

"(3) Zur Abhaltung von OiplomprUfungen sind Prüfungskom­
missionen zu bilden. Der Präses und die erforderliche Zahl sei­
ner S~ellvertreter sind vom zuständigen Universitätskollegiurn 
(Fakultä~skollegium) aus dem Kreis der Universitä~sprofessoren 
bzw. Hochschulprofessoren jeweils für eine Funktionaperiode von 
vier Jahren zu bestellen. Die Universitätslehrer gemäß S 23 
Abs. 1 lit. a UOG der_Uniyersitä~ (Fakultä~) sind für die Fä­
cher . ihrer Lehrbefugnis Mitglieder der Prüfungskommission. Im 
Bedarfsfall sind vom zustllndig&n Univeraitlltakollegium (Faku­
ltätskollegium) auch Univeraitätalehrer mit Lehrbefugnis gemäß 
S 23 Aba. 1 lit. a UOG anderer Universitä~en (Fakultäten) im 

Inland sowie Hochschulprofessoren und HOChSChuldozenten im 
Rahmen ihres Faches als Mitglieder der Prüfungskommission zu 
bestellen. Zu Mitgliedern der Prüfungskommission sind österrei­
chische Staatsbürger zu bestellen. 

(4) Außerdem können bei Bedarf auf An~rag des Präses der 
Prüfungskommission vom zuständigen Unive~sitlltskollegium (Fa­
kUltätskollegium) sonstige beruflich oder außerberuflich beson­
ders qualifizierte Fachleute jeweile für eine Funktionaperiode 
von vier Jahren zu Prüfungskommissären bestell~ werden, die 
nach Möglichkeit aus dem Kreis der Universi~ätslek~oren zu be­
rufen sind. 

(5) Die Beatellung des Präses und seiner S~ellvertreter 
erlischt mit dem Auaacheiden aua dem Dienatatand. Scheidet der 
Präsea oder einer aeiner Stellvertreter vorzeitig aus, so ist 
erforderlichenfalls für den Rest der Funktionsperiode ein Er­
aatz zu bes~ellen. 

(6) Für Abschlußprüfungen bei Hochschulkursen ist der Abs. 
2, für Abschlußprüfungen bei allgemeinen Hochschullehrgängen 
sind die Abs. 3, 4, 5, 8 und 10, bei Hochschullehrgängen zur 
Fortbildung und Hochschullehrgängen für höhere Studien die Abs. 
7 und 10 sinngemäß anzuwenden. Werden zur Vorbereitung von Er­
gllnzungsprüfungen Hochschullehrgänge eingerichtet, so gelten 
deren AbschlußprUfungen als Ergänzungsprüfungen gemäß S 7 Abs. 
1 lit. a Z 3, Abs. 2 und 4. 

(7) Die Prüfungskommission für Rigorosen besteht aus dem 
Rek~or (Dekan) als Präses und den Universitäts lehrern mit Lehr­
befugnis gemäß S 23 Aba. llit. a UOG der. Universität (Faleul­
tät) als prüfungakommission. Im Bedarfsfall sind vom zu-­
atlndigan Universitätskollegium (Fakultätakollegium) auch Uni­
verBitätslehrer mit Lehrbetugnia gemäß S 23 Aba. 1 l1t. a UOG 
anderer Universitäten (Fakultä~en) im Inland sowie Hochschul­
professoren und Kochachuldozanten im Rahmen ihres Faches als 
Mi~glieder der Prüfungskommission zu bestellen. Zu Mitgliedern 
der Prüfungskommission sind österreichischeStaatsbürger zu be­
s~ellen. 
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(9) Die Diplomarbeiten sind von einem. die Dissertationen von zwei 
Begutachtern innerhalb von höchstens sechs Monaten zu beurteilen. 
Die Begutachter sind voa Prlses der zustlndige~ prütungskommissi~n. 
aus deren Mitgliedern auszuwlhlen. Der Universitltslehrer. der den 
vertasser einer Di .. ertaUon oder Diplomarbeit betreut hat (5 5 
Abs. 2 lit~ g). iat jedentalls ZUII Begutachter zu bestellen. Der 
zweite Begutachter kann ein.. nehe verwandten Fach entnommen wer­
d.n. Gehört der Begutachter der Prütungskommission nicht schon ge­
mlA Abs. 3 oder 7 an. 80 tritt er in sie tür die Prütung des von 
ihlll betreuten Kanclidaten ein. Begutachter haben dem Prütungssenat 
(Abs. 10) anzugehören. doch ist im Verhinderungstall eine Vertre­
tung zullssig. Können sich die Begutachter einer Dissertation über 
die Approbation uncl die Benotung nicht einigen. so hat der Prlses 
der Prütungskommission. sotern sich der Kandidat nicht mit der un­
qünstigeren Benotung einveratanden erkllrt., einen dritten Begut­
achter zu be_tellen. der zUllindest ein.. nahe verwandten Fach an­
gehören muß. Die Begutachtung der Di .. ertation durch den dritten 
Begutachter hat innerhalb von höchstens sechs Monaten zu ertolgen. 
FUr die Approbation und die Benotung ist die Mehrheit der Gutach­
ter maaqebencl. 

(10) Prütungssenate sind zur kommissionellen Abhaltung von Diplom­
prUtungen und Rigorosen sowie zur letzten zullssigen Wiederholung 
von Einzelprütungen (5 30 Abs. 5) vom Präses der Prütungskommis­
sion aus deren Mitgliedern zusammenzusetzen. Ein.. Senat haben 
einschließlich des Vorsitzenden wenigstens drei Personen anzugehö­
ren. Der Präses hat ein Mitglied ZUII Vorsitzenden des Prütungsse­
nates zu bestellen. Für jedes Prütungstach ist ein Prüter namhatt 
zu machen. Auch der Prise. kann als Prüter .itwirken. wenn das 
Fach in den Rahlllen .einer Lahrbetugnis tillt. Die Prüter .ind den 
Kandidaten .indestena zwei Wochen vor der Prütung bekanntzugeben. 
wUnsche. die der Kandidat hinsichtlich der Person seiner Prüter 
äußert. hat der Prl.e. der Prütungskommission. so sie de. Studien­
ablaut entsprechen. nach Maaqabe der person.ll.n und z.itlichen 
Möglichk.it.n zu berück.ichtigsn. 

( 3 ) Prüfungen s1nd nach Maa9abe d.r Bestimmung.n de. 5 19 Ab.. 2. 
jed.ntalls aber .. Anfang und .. Ende j.d •• s •••• t.r. anzu.etzen. 
Die Frist tür die AnmeldlU\9 zu .iner Prüt1U\9 hat .ind.st.ns .ine 
Woche zu betragen. Die einzeln.n PrüflU\9stermin. und die Namen d.r 
Prüt.r sind. von per.önlichen VereinbarUJlgen abq.sehsn. spltest.ns 
zwei Wochen vor Abhaltung der betr.,tfenden Prüfung an der Amtsta­
t.l des Rektoratee (Dekanate.) zu Verlautbaren. Der Kandidat iat 
b.r.chtigt, die Anmeldung bis spltestens elne Woch. vor d .. Prü­
fungst.rmin ohne Angabe von GrUnd.n zurückzuzieh.n. Der Prlses der 
zustlndig.n Prüfungskommiasion hat die Prüfungstag. t.stzusetz.n 
und die Xandidaten zu verständig.n. Die Vertr.tung .in •• verhin­
derten Prüt.rs durch .in.n ander.n Prüfungskommi.sar für d.ns.lben 
prütung.g.gen.tancl ist zullssig. 

(7) Die Beratung und Al)atiuung Uber das Ergebni. der kouis.io­
neU.n Prüfung in. den einzelnen Prüfungsflehern hat in nichtöf­
fentlicher Sitzung d.. Prüfungssenates nach einer Aussprache zwi­
lchen den Mitgliedern zU erfolgen. 

·~l~ 
5 28. Prüfung aus lebenden Sprachen 

(l) Die Angehörigen des IAhrkörpers. zu deren Lehrbefugnis (Lehr­
auftrag) eine lebende Sprache gehört. sind auf Wunsch jedes sich 
~eldenden Kandidaten bereChtigt, Prütungen aus dieser lebenden 
Sprache abzuhalten (Hochschul-Sprachprütung. Universitäts-Sprach­
prüfung). 

(9) Die Diplomarbeiten sind von einem. d:ie:Dissertationen 
von zwei Begutachtern innerhaxb von höchstens sechs Monaten zu 
beurteilen. Die Begutachter sind vom Präses der zuständigen 
Prüfungskonunission aus deren Mitgliedern auszuwählen. Der Uni­
versitätslehrer. der den Verfasser einer Diplomarbeit oder 
Dissertation betreut hat (5 5 Abs. 2 lit. f und g). ist jeden­
falls zum Begutachter zu bestellen. Der zweite Begutachter kann' 
einem nahe verwandten Fach entnonunen werden. Können sich die 
Begutacher einer Dissertation über die Approbation und die Be­
notung nicht einigen. so hat der Präses der Prüfungskommission, 
sofern sich der Kandidat nicht mit der ungünstigeren Benotung 
einverstanden erklärt. einen dritten Begutachter zu bestellen, 
der zumindest einem nahe verwandten Fach angehören muß. Die Be­
gutachtung der Dissertation durch den dritten Begutachter hat 
innerhalb von höchs,tens sechs Monaten zu erfolgen. Für die 
ApprObation ist die Mehrheit der Gutachter maßgebend. 

(10) Prüfungssenate sind zur konunissionellen Abhaltung von 
Diplomprüfungen und Rigorosen sowie zur letzten zulässigen Wie­

derholung von Einzelprüfungen (S 30 Abs. 5) vom P;äses der Prü­
fungskonunission. aus deren Mitgliedern zusanunenzusetzen. Begut­
achter (Abs. 9) haben dem PrUfungssenat anzugehören. doch ist 
im Verhinderungsfall eine Vertretung zullssig. Einem Senat ha­
ben einschließlich des VorSitzenden wenigstens drei Personen 
anzugehören. Der Präses hat ein Mitglied zum Vorsitzenden des 
Prüfungs senates zu bestellen. Für jedes Prüfungsfach oder des­
sen Teilgebiet ist ein Prüfer namhaft zu machen. Auch der Prä­
ses kann als Prüfer mitWirken. wenn, das Fach in den Rahmen sei­
ner Lehrbefugnis fällt. Die Prüfer sind dem Kandidaten minde­
stens zwei Wochen vor der Prüfung bekanntzugeben." 

26. S 27 Abs. 3 und ,Abs. 7 erster Satz lauten: 

"(3) Prüfungen sind nach Maßgabe der Bestimmungen des S 19 

Ahs. 2. jedenfalls aber am Anfang und am Ende jedes Semesters 
anzusetzen. Die Frist für die Anmeldung zu einer Prüfung' hat 
mindestens eine Woche zu betragen. WUnsche, die der Kandidat 
hinsichtlich der Person seiner PrUfer äußert. hat der Präses 

der PrUfungskommission, so sie dem Studienablauf entsprechen. 
nach Kaßgabe der personellen und zeitliChen MögliChkeiten zu 
berücksichtigen. Die einzelnen Prüfungstermine und die Namen 
der Prüfer sind. von persönlichen Vereinbarungen abgesehen, 
spätestens zwei Wochen vor Abhaltung der betreffenden Prüfung 
an der Amtstafel der Universitätsdirektion (des Rektorates. der 
Akademiedirektion. des Dekanates) zu verlautbaren. Der Kandidat 
ist berechtfgt. die Anmeldung bis spätestens eine Woche vor dem 
Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen zurückzuziehen. Der 
Präses der zuständigen Prüfungskommission hat die Prüfungstage 
festzusetzen und die Kandidaten durch Verlautbarung an der 
Amtstafel zu verständigen. Die Vertretung eines verhinderten 
Prüfers durch einen anderen Prüfungskommissär für denselben 
Prüfungsgegenstand ist zulässig. 

(7) Die Beratung und Abstimmung über das Ergebnis einer 
konunissionellen Prüfung hat in nichtöffentlicher Sitzung des 
Prüfungssenates nach einer Aussprache zwischen den Mitgliedern 
zu erfolgen." 

27. S 28 Abs. 1, 4 und 5 lauten: 

"5 28. (1) Die Universitätslehrer. zu deren Lehr(Unter­
richts)befugnis eine lebende Sprache gehört, haben auf Antrag 
eines Kandidaten PrUfungen aus dieser Sprache abzuhalten (Uni­
versitäts-SprachprUfung). 

(4) Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. haben 
die Universitlts-Sprachprüfung in deutscher Sprache abzulegen. 

'4) FUr den Nachweis der Xenntnis der deutschen Sprache für aus­
:iindische '(staatenlose) Bewerber gemäß S 7 Abs. 4 ist zu fordern: 
die tür die gewählte{n) Studienrichtung{en) notwendigen Kenntnisse 
:n Wort und Schritt sowie der Gebrauch der ,deutlichen SpraChe in 
dem Umfang. wie er für das Verständnia der' 'einSChlägigen Texte 
•. otwendig ist. (5) Ausländische (staatenlose) Bewerber gemäß 5 7 Abs. 4 

haben nachzuwe1sen, daß sie die deutsche Sprache in einemAus­
maß beherrschen. das einen erfolgreichen Studien fortgang und 
den Abschluß des Studiums in angemessener Zeit erwarten lIßt." 
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S 30. Wie4ulIoluq 90D Prif~qu 

(1) Nicht be.tandene BinaelprUfungen, '1'e11prUtunqen einer Ge.a.t­
prUtunq, PrUtunq.ubeiten odu wi .. enechaftl1che Arbeiten dUrten 
nur dre1aal, nicht be.tandene kOlllli •• ionelle PrUtunqen nur awei .. l 
wiederholt werden. B1ne weitee Wieduholunq kann ln belden Fillen 
von du auatandiqen akad .. i.chen Beh8rde und 'darUber hinaua eine 
retate Wiederholunq voa Bund ... inbtei_ tUr unterrlcht bewilligt 
wuden. Die BeWilliqunq 4art nur aut Grund eine. ·Gutachtana de. 
PrUtung .. enate. und bel Vorl1aqen wichtiqu GrUnda (5 6 ~. 5 
l1t. b letatu 'ata) odu 111 Hinl:ll1ck aut den bbher qUn.tiqen 
Studienertolq de. Bewerber. bewilligt werden. Dia Inakription, bei 
EinaelprUtunqen und '1'eilprUfunqen durch weniq.tena ein ..... tu, 
bei kOlllli •• ionellen oa ... tpritunqen durch weniq.tena awei Se.e­
.tu, erforderlichentall. auch der Nachwei. du po.itiven Beurtei­
lunq du '1'eilnahae an but1lDaten Lehrvuenataltunqen i.t autautra­
gen. 

(3) Die Fri.ten, nach deren Ablaut nlcht be.tandene Prütunqen oder 
nicht apprObierte wi •• enachaftliche Arbeiten trUhe.tena wiederholt 
baw. neu einqer~cht werden dUrten (Reprobationatrl.ten), .ind bei 
PrUtunqen und Diploaarbelten .1t .inde.tena awel Wochen und 
hljchatena .. cha Monaten, bel Db.ertatlonen a1t a1nde.ten. zwei 
Wochen und hljchaten. ein.. .:Jahr au beIIe •• en. Innerhalb di •• er 
Grenaen .ind dle Reprobationatrl.ten nach Art der Prütunq und de­
ren Fachgebiete.owie unte BerUcksichtiqunq du GrUnde tUr da. 
Nichtbe.tehen einer PrUtung bzw. tUr die NichtannahlDe einer wis­
.en.chattlichen Arbeit von BinzelprUtem, PrUtung •• enaten, Bequt­
achtern oder VOll raleultlt.kolleqillll (Ab.. 1) te.tzuaetzen. Ertor­
derlichentall. kann dU, Be.uch be.tiallte' Lehrveran.taltunqen' und 
du Nachweb der positiVen Beurte11ung dU '1'e11nahlDe daran aut­
getraqen werden. Nur in Ausnahmetillen und bei .Undlichen PrUtun­
gen vor BinzelprUtun kann von der Fe.taetaunq einer Reprobetion.­
tri.t ab;e.ehen werden. 

S 11. VD9fllt1qe PrUtuqu 

Eine PrUtung, au der die Zula •• unq odu deren Erfolq auch nur in 
eine. '1'e11 er.chlichen wurde, bt tUr' un9flltiq au ukllren. Kan­
delt e. .ich l1li eine du i. S 26 Ab.. 1 und 6 ervlhnten Prütungen, 
• 0 i.t hietUr die in Betracht kollllendeakad .. i.che Beh8rde, .on.t 
der Prl ••• der PrUtunq.koaai •• ion au.tlndiq. Nach Erwerbunq eine. 
akade.i.chen Grade. qilt 5 37. 

S 40 •• o.trifi.ier1lDq au.lIDeSi.oller &keeS .. i.oller GraeSe 
UII4 atueSiuab.olllua.e 

(1) Bin von ein .. 8.terrelchi.chen Staat.bUrqer oder von einu an­
deren Per.on .it eln.. ordentlichen wohn.itz in ö.terreich an ei­
ner au.lIndi.chen Hoch.chule ab;e.chlo •• ene. ordantl1che. Studium 
kann durch die au.tlndiqe a1eade.bche Beh8rde elnu inlineSbchen 
Hoch.chule, an du da. ent.prechende Studium einqerichtet i.t, .it 
d .. Ab.chlu& de. ordentlichen studiuaa (5 13 Ab.. 1 11t. a, e und 
t) einer in den be.onderen Studienqe.etzen qenannten Studienrich­
tunq (eine. Studienaweiqe.) Al. qleichwertiq enerkannt wuden (No­
.tritiderunq) , 

28. S 30 Abs. 1 lautet: 

"S 30. (1) Nicht bestandene EinzelprUfungen, TeilprUfungen 
einer Gesamtprüfung, Prüfungsarbeiten oder wissenschaftliche 
Arbeiten dürfen nur dreimal, nicht bestandene kommissionelle 
Prüfungen dürfen nur zweimal wiederholt werden." 

29. Im S 30 Abs. 3 1 t e zter Satz entfällt die Wortfolge "oder 
vom Fakultätskollegium (Abs. 1)". 

30. S 32 lautet: 

"S 32. Ungültige Prüfungen 

Eine Prüfung, zu der die Zulassung oder bei deren Abhal­
tung der Erfolg auch nur in einem Teil erschlichen wurde, ist 
vom Präses der Prüfungskommission für ungültig zu erklären . 
Nach Erwerbung des akademischen Grades gilt S 37." 

31. S 33 Abs. 2 lautet. 

"(2) Zeugnisse über Kolloquien sowie über die erfolgreiche 
Teilnahme an Lehrveranstaltungen, ausgenommen Vorlesungen, sind 
vom Leiter der Lehrveranstaltung, Zeugnisse über Einzelprüfun­
gen und Teilprüfungen sowie über Prüfungen gemäß S 28 sind vorn 
Prüfer, Zeugnisse über kommissionelle Prüfungen vom Vorsitzen­
den des Prüfungssenates, Zeugnisse über GesamtprUfungen vom 
Präses der zuständigen Prüfungskommission zu unterfertigen." 

32. S 40 lautet: 

·S 40. Nostrifizierung ausländischer akademischer Grade 
und Studienabschlüsse 

(1) Personen, die entweder selbst einen Wohnsitz in Öster­
reich oder die mindestens einen gesetzlichen Unterhaltspflich­
tigen haben, bei dem dies der Fall ist, und die an einer aner­
kannten HOChschule im Ausland ein Studium abgeschlossen haben, 
sind, bereChtigt, die Anerkennung dieses StudienabschluBses als 
Abschluß eines or<;ientlichen Studiums gemäß S 13 Abs. 1 li t. a, 
e und f sowie Abs. 4 bei dem zuständigen Organ einer Univer­
sität (Hochschule), an der das entsprechende ordentliChe Studi­
um eingerichtet ist, zu beantragen (Nostrifizierung). Falls das 
Studium von mehr als einer Universität (Hochschule, FakUltät) 
gemeinsam durchgeführt wird, ist die Nostrifizierung im Einver­
nehmen mit den zuständigen Organen der beteiligten Universitä­
ten (Hochschulen, Fakultäten) durchzuführen. 
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(2) Da. An.ueh.n hat die 1nllnd1.ehe Stud1enr~ehtUD9 (e1n.ehl~.S~ 
lieh de. al~flll1qan Stud1enlwe1q •• ) anluqeben, alt deren AbaehlUS 
die Gleieh.tellunq beantragt wird, .owie d.n .nt.preehenden inlän­
dischen akad.mi.chen Grad. Folq.nd. B.l.q •• ind anzu.ehli.Sen: 

al Geburt.urkund., 

bl der Nachw.i. d.r IIsteneichi.ehen Sta.t.bürg.rseh.ft, bezi.­
hung.weise von P.r.on.n, die nieht Inländ.r sind, der N.chw.is d •• 
ordentlich.n Wohn.itzes in ö.t.rr.ich, 

cl da. a.ifez.uqni. od.r die Urkund., .uf Grund d.r.r d.r B.w.rber 
an d.r au.llndi.ehen Hoch.chul. zum studium zug.l •••• n wurd., 

dl die Naehw.i.. Uber da. .u.llndi.eh. Hoch.chul.tudium, 

.) die Nachw.b. Uber die i. Au.land .bq.l.gt.n PrUfung.n .in­
schli.Slich d.r all.nf.ll. v.rtaSt.n Diplourbeit od.r Di ••• rt.­
tion, 

t) die urkund.(n), die als Nachw.i. d •• Ab.ehlu •••• d •• au.ländi­
sCh.n studium •• u.g •• t.llt wurd.(n), 

g) die Urkunde üb.r die V.rl.ihung d.s au.ländisch.n akademi.eh.n 
Grad •• , sof.rn ein .olcher v.rli.hen wurde. 

(3) Die zu.tändige .kade.i.eh. Behllrde kann die NaCh.icht von d.r 
Vorlage .inzelner Urkund.n und Naehw.i.e .rt.ilen, w.nn glaubh.ft 
gemaeht wird, daS ihr. Be1brinqung Il/UIIlIqlieh oder .it üb.rgroSen 
Schwierigk.it.n v.rbund.n i.t. 

(4) Di. zuständig. akad.mi.eh. B.hllrd. hat unt.r BerUek.iehtiqung 
der zum Z.itpunkt d •• An.ueh.n. g.lt.nd.n inllndi.ehen Studi.nvor­
schrift.n zu prUf.n, ob da. ausländi.eh. stUdium d •• Bew.rber. um­
fanqmlSig, anforderung.mlSig .owi. inhaltlieh als gl.iehw.rtig .it 
dem ent.pr.ch.nd.n inllndi.ch.n StUdium anzu •• h.n i.t, ob d •• B.­
werber dah.r auf Grund d.. von ihm n.chg.wi •• en.n Studiums, d.r 
Prüfung.n und d.r .onstig.n wi ••• n.chaftlichen Leistung.n d.r an­
ge.tr.bt. akad.mi.eh. Grad an .in.r inllndi.eh.n Hoehsehul. zu.r­
kannt w.rd.n klInnt •• 

(5) Treft.n einz.ln. voraus.etzungen nicht ZU, .0 hat di. zu.tän­
dig. akad •• iseh. Behllrd •• it B.seh.id die B.dinqung.n f •• tzul.g.n, 
von d.r.n Erfüllung die No.tritizierunq abhänqig g.ueht wird. 0 •• 
Bewerber kann .ufg.trag.n w.rd.n, durch .in od.r •• hr.r. S .... t.r 
als auS.rord.ntlich.r Hörer (5 " Ab.. 1 lit. e) ZU in.kribi.r.n, 
die positiv. B.urt.ilung d.r T.ilnahm. an be.tiut.n Lehrv.ran­
staltung.n naehzuw.i •• n und sieh .inz.ln.r d.r fUr die Erl.nqung 
des .ng •• tr.bt.n akad.misch.n Grad.. i. Inland vorg.sehri.ben.n 
Prüfung.n g.nz od.r zum T.il zu unt.rzi.h.n. Di. Vor.ehr.ibung d.r 
Prüfung.n kann .ueh ohne V.rpfliehtung d.r In.kription .rfolgen. 

(6) Wird die No.tritizi.rung au.gesproch.n, .0 hat die zu.tändig. 
akad •• i.eh. B.hllrde t •• tzust.ll.n, w.lch.. Studi.n.b.chlu8 .in.r 
inländi.ch.n Studi.nriehtung (.in.. studi.nzw.ig •• ) d.r au.ländi­
sch. Studi.n.b.ehluß .nt.pricht, und t.stzul.g.n, w.leh.r inllnd1-
sch. akad •• isch. Grad aut Grund d.r No.tritizi.rung ZU fUhr.n ist 
bzw. w.lch.. inllndisch.n .k.d •• i.ch.n Gr.d d.r noatritizi.rte 
au.llndisch. akade.isch. Grad .ntspricht. D.. R.cht .ut Führung 
ein.s au.ländisch.n akad •• ischen Grade. g •• 18 5 39 bleibt unbe­
rührt. Mit d.r No.trifizi.rung w.rd.n all. R.chte .rworben, welche 
n.ch M.&qabe der 9.ltenden Rechtavor.chritten .it d .. Besitz de. 
inllndi.eh.n akad •• i.ehen Grad.. oder .it de. Ab.chluß d.. ord.nt-
lich.n Studiums verbund.n .ind. . 

(2) Der Antragsteller hat das .entsprechende ordentliche 
Studium 1m Inland sowie den entsprechenden akademischen Grad 
anzugeben. Folgende Nachweise sind vorzulegen. 

a) Geburtsurkunde; 
b) der Nachweis eines Wohnsitzes des Antragstellers oder eines 

seiner gesetzlichen Unterhaltspflichtigen in österreich; 
c) das Reifezeugnis oder die Urkunde, auf Grund derer der Be­

werber an der ausländischen Hochschule zum Studium zugelas­
sen wurde; 

d) einen Nachweis über die einer österreichischen universität 
(Hochschule) vergleichbare Qualität der anerkannten auslän­
dischen Hochschule, soferne diese für das zuständige Organ 
nicht außer Zweifel steht; 

e) die Nachweise über die an der ausländischen Hochschule be­
suchten Lehrveranstaltungen, abgelegten Prüfungen und ange­
fertigten wissenschaftlichen Arbeiten, 

f) diejenige(n) urkunde(n), die als Nachweis des Abschlusses 
.des ausländischen Studiums beziehungsweise über die Verlei­
hung des ausländischen akademischen Grades ausgestellt wur­
deIn). 

Die Unterlagen gemäß lit abis e können auch in beglaubigter 
Abschrift vorgelegt werden. 

(3) Das zuständige Organ der universität (Hochschule) hat 
unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt des Ansuchens gelten­
den inländischen Studienvorschriften einschließlich des gelten­
den Studienplanes zu prtifen, ob das ausländische Studium des 
Antragstellers hinsichtlich der Anforderungen, des Gesamtumfan­
ges sowie der Studieninhalte so aufgebaut war, daß es mit dem 

1m Antrag genannten inländischen Studium in bezug auf das Er­
gebnis der Gesamtausbildung als gleichwertig anzusehen ist. Da­
bei hat das zuständige Organ die allfällige Zuordnung zu einem 
Studienzweig beziehungsweise die Gleichwertigkeit mit einem 
Studium, das durch besondere Vorschriften über Kombinationen 
oder FächertausCh gestaltet wurde, von Amts wegen festzustellen 
und 1m Nostrifizierungsbescheid zu vermerken. Im Rahmen des 
Parteiengehörs kann auch ein Stichproben-Test durchgeftihrt 
werden, um nähere AuskUnfte über die Inhalte des ausländischen 
Studiums zu erhalten. Treffen einzelne Voraussetzungen nicht 
zu, so ist dem Antragsteller mitzuteilen, daß die Absolvierung 
bestimmter Lehrveranstaltungen oder einzelner Prüfungen oder 
PrUfungsteile zur Herstellung der Gleichwertigkeit erforderlich 
ist. Eine Inskription ist hiefür nicht 'erforderlich. 

(4) Das zuständige Organ der Universität (Hochschule) kann 
die Nachsicht von der Vorlage einzelner Unterlagen erteilen, 
wenn innerhalb einer angemessenen Frist glaubhaft gemacht wird, 
daß ihre Beibringung unmöglich oder mit tibergroßen Schwierig­
keiten verbunden ist, und die vorgelegten Unterlagen für eine 
Entscheidung ausreichen. 

(5) Das zuständige Organ der universität (Hochschule) hat 
nach MAßgabe der Erfüllung sämtlicher Voraussetzungen des Abs. 
3 festzulegen, welchem Studienabschluß 1m Inland der Studienab­
schluß 1m Ausland entspriCht, und welcher inländische akademi­
sche Grad auf Grund der Nostrifizierung zu führen ist. Das 
Recht auf Ftihrung des ausländischen akademischen Grades gemäß 
S 39 bleibt unbertihrt. 

(6) Die erfolgte Nostrifizierung ist vom zuständigen Organ 
der Universität (Hochschule) auf der entsprechenden Urkunde ge­
mäß Abs. 2 lit. f zu vermerken. 
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(7) Oie Nostritizierung ist von der zuständigen akade.ischen Be­
hörde mit Bescheid festzustellen und auf de. NaChweis qellll& Abs. 2 
lit. f und 9 zu vermerken. 

(8) Hit Dienstantritt als Ordentlicher Universitätsprofessor sowie 
Ordentlicher oder Au&erordentlicher Hochschulprofe .. or in Öster­
reich gelten die AbSChlUsse ordentlicher Studien an einer aUslän­
dischen Hochschule sowie die 111 Ausland erworbenen akaduischen 
Grade als nostrifiziert. Der Bundssminister fUr Wi .. enschaft und 
Forschunq hat nach AnhlSren der zusUncl1gen akade.ischen 8ehlSrde 
unter &1nng8ll1l&er Anwendung der Abs. , und 7 die Nostritizierung 
zugleich .it der Ernennung festzustellen. 

(9) Oie Nostrifizierunq ist unzulässig, wenn du Bewsrber ein in­
ländischer akade.ischer Gracl nicht hIltteverliehen werclen 'dUrfen. 
Oie Nostrifizierunq ist zu widerrufen, wenn einer der i. S 37 Abs. 
2 erwllhnten tlIIatllnde vorliegt. S 37 Abs. 3 bis 5 sind sinnqellll& 
anzuwenden. 

(10) Zwischenstaatliche Vereinbarungen werden durch die Abs. 1 bis 
9 nicht berührt. 

(2) Gegen B .. cheide von Einzelprllhrn oder PrlltungskoDlDl1eaionen. 
m1 ~ denen die Zulassung zu einer Prlltung verweigert II 27). eine 
Pru!ung !Ilr ungllltig erkllrt I1 32). eine Entscheidung ge.l& 5 29 , I Aba. 3 oder eine Verfllgung guU I 30 Abs. 3 getroffen wird. ist 

f die Berufung an das oberste Kolleghlorgan zuU .. ig. Ober Berufung 
gegen solChe Bescheide einer Prllfungskoaai .. ion zur Abhaltung von 
0iploaprQ!ungen entscheidet der Bundeeainister fllr Wissenacha!t 
und Forachung. 

(3) Gagen alle aonstigen B"cheide von Einzelprllfarn oder pr,) 
!ungakoaaia.ionen .1nd Berufungen unzull •• ig. 

(4) Eine Berufung gegen die Beurteilung einer Prllfung ist u~zuläa­
sig. Oe. Kandidaten ist auf Begehren Einsicht in die Beurte4lunga- , 
unterlagen IGutachten. Korrekturen) der PrQfungsarbeit. oiplomar­
baie oder oia.ertation zu gewlhren, wenn er dies innerhalb von 
sachs Honaten ab Bekanntgabe der Beurteilung verlangt. 

sor 
die 

(7) Mit Dienstantritt als Ordentlicher 
oder Ordentlicher Hochschulprofessor in 
Studienabschlüsse an einer anerkannten 

unfve,rs i tä t.s p:::.-°o:: es­

Österreich gel~e;. 
Hochschule im Aus-

land sowie die im Ausland erworbenen akademischen Grade dIs no­

strifiziert, Der Bundesminister für Wissenschaft und Forschuns 
hat nach Anhören des zuständigen Organes der Universität (Hoch­
schule) unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 5 die Nostrifiz:e­
rung zugleich mit der Ernennung festzustellen, 

(B) Beantragt eine Person, die ein ordentliches Studium an 
einer anerkannten Hochschule im Ausland zu absolvieren beab­
sichtigt, die Feststellung der GleiChwertigkeit dieses Studiums 
unter Vorlage der für die Beurteilung erforderlichen Unterla­
gen, so ist unter sinngemäßer Anwendung der Abs. 3 und 4 be­
scheidmäßig festzustellen, ob und gegebenenfalls unter welchen 
Bedingungen das 111 Ausland durchzuführende Studium nostrifi­
ziert werden kann. 

(9) Auf Nostrifizierungsverfahren sind die Bestimmungen 
über Anrechnung von Studien und Anerkennung von Prüfungen (5 21 
Abs. 1 und Abs. 5) nicht anzuwenden. 

(10) Ein Nostrifizierungsantrag für ein bestimmtes abge­
schlossenes Studium 111 Ausland kann nur an einer einzigen Uni­
versität (Hochschule) eingebracht werden. Wird der Antrag zu­
rückgezogen, ist eine neuerliche Einbringung zulässig. 

(11) 5 37 ist sinngemäß anzuwenden. 

(12) Zwischenstaatliche Vereinbarungen werden durch die 
vorangehenden Absätze nicht berührt." 

33, § 43 Abs. 2 bis 4 lauten: 

"(2) Eine Berufung gegen die Beurteilung einer Prüfung, 
einer wissenschaftlichen Arbei t-~ oder der Teilnahme a'n einer 

Lehrveranstaltung ist unzulässig (Art, 11 Abs. 6 'lit. d EGVG 
1991), Dem Studierenden ist Einsicht in die Beurteilungs~nter­
lagen (Gutachten oder Korrekturen schriftlicher Prüfungen, Prü­
fungsarbeiten, Diplomarbeiten oder Dissertationen) zu gewähren, 
wenn er dies innerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe des 8e­
urteilungsergebnisses beantragt, 

(3) Gegen Bescheide der Präsides von Prüfungskommissionen. 
mit denen die Zulassung zu einer Prüfung verweIgert (§ 27), ei­
ne Prüfung für ungültig erklärt (S 32), eine E,,;.scheidunggemäfi 
§ 29 Abs. 3 getroffen wird, und gegen Bescheid~ von Ein.elpru c 
fern, mit denen eine Verfügung gemäß S 30 A!)s. 3 getroffen 

wird, ist die Berufung an das oberste Kollegialorgan zulässig, 

(4) Gegen alle sonstigen Bescheide in Pr~fungsangelegen­
heiten sind Berufungen unzulässig.' 

34. Dem S 45 werden folgende Absätze 12 bis 18 angefügt: 

"(12) Die Änderungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung 
der Novelle BGBl. Nr: ••. /1992 treten mit 1. September 1992 in 
Kraft, 

(13) S 6 Abs. 5 lit. e und f sind auf jene Studierenden, 
die vor dem 1. September 1992 an einer österreichischen Univer­
sität zum studium rechtSkräftig zugelassen worden Sind, nicht 
anzuwenden. S 14 Abs. 3a 1st auf diese Studierenden,weiterhin 
anzuwenden. 
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(14) Für Ansuchen gemäß S 13 Abs. 3, die vor dem 1. Sep­
tember 1992 im BundeSministerium für Wissenschaft und Forschung 
eingelangt sind, ist S 13 Abs. 3 in der Fassung vor der Novelle 
8GB1. Nr ••.• /1992 anzuwenden. 

(15) Für die Wiederholung von PrUfungen und wissenschaft_ 
lichen Arbeiten, die bereits vor Inkrafttreten der Änderungen 
dieses Bundesgesetzes in der Fassung der Novelle 8GB1. Nr . 
••. /1992 negativ beurteilt wurden, ist S 30 Abs. 1 und 3 in der 
Fassung vor der Novelle 8GB1. Nr •••• /1992 anzuwenden. 

(16) S 40 in der Fassung der Novelle 8GB1. Nr •••• /1992 
ist auf alle jene Verfahren anzuwenden, die nach dem 1. Septem­
ber 1992 anhängig gemacht werden. 

(17) Die zuständigen Organe der Universitäten (Hochschu­
len) sind verpflichtet, die an S 17 Abs. 2 lit. a und c in der 
Fassung der Novelle 8GB1. Nr •••• /1992 angepaßten Studienpläne 
spätestens mit Beginn des Wintersemesters 1993/94 in Kraft zu 
setzen. Die Studienpläne dürfen bereits vor dem 1. September 
1992 verlautbart, jedoch frühestens mit 1. September 1992 in 
Kraft gesetzt-werden. 

(18) Wenn die zuständigen Organe der Universitäten (Hoch­
schulen} bis zum 31. März 1993 den Studienplan nicht den Be­
stimmungen dieses Bundesgesetzes in der Fassung der Novelle 
8GB1. ,Nr •.•• /1992 angepaßt haben,ist der BundeSminister für 
Wissenschaft und Forschung bereChtigt, dem zuständigen Organ 
der Universität (Hochschule) den Entwurf einer entsprechenden 
Änderung des Studienplanes zu übermitteln; wird auf Grund des 
Entwurfes binnen eines Xonats vom zuständigen Organ der Univer­
sität (Hochschule) keine entsprechende Änderung des Studienpla_ 
nes vorgelegt, kann der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung einen S 17 Abs. 2 lit. a und c in der Fassung der 
Novelle 8GB1. Nr •••• /1992 entsprechenden Studienplan zu erlas­
sen." 
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